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1 Einleitung 

„Auf Dauer abgehängt“1 oder „Kinder ohne Lebensmut lassen sich nicht bilden“2 

sowie „Alltag Kinderarmut, Kein Geld – keine Chance?“3 sind Überschriften von 

journalistischen Beiträgen zum Thema Kinderarmut. Alle drei Titel veranschauli-

chen eine scheinbar stagnierende Lebenswelt, deren prekäre Auswirkungen nicht 

überwunden werden. Kinderarmut ist eine medial und politisch sensible Angele-

genheit. Dieser Umstand ist insbesondere auf die untergeordnete Stellung des Kin-

des innerhalb der Familie zurückzuführen. Im Gegensatz zu anderen bedürftigen 

Gesellschaftsgruppen wie z. B. ALG II beziehenden Personen, die z. T. durch 

Selbstverschulden stigmatisiert werden, wird Kindern keine Verantwortung für de-

ren prekäre Situation übertragen. Ferner sind Kinder die Zukunft unserer Gesell-

schaft. Dies beginnt bereits bei der Unterstützung eines fundierten Bildungsprozes-

ses sowie der Integration in gesellschaftliche Strukturen. Falls sich die Aussage 

„Kinder ohne Lebensmut lassen sich nicht bilden“ aufgrund ungünstiger Startbe-

dingungen bewahrheitet, kann dies hinsichtlich des demographischen Wandels ge-

samtgesellschaftliche Folgen haben. Zum Entgegenwirken würden Kinder benötigt, 

die materiell gesichert aufwachsen, sodass die Bereitschaft und die Aussicht beste-

hen einen Beitrag an die Gesellschaft zu leisten. Von der restlichen Gesellschaft 

ausgegrenzten und „auf Dauer abgehängten“ Kindern bleibt dieser Beitrag ver-

wehrt. Es besteht nicht nur ein gesellschaftliches, sondern auch ein rechtliches In-

teresse an dem materiell gesicherten Aufwachsen von Kindern. Es ist Anspruch und 

Recht eines jeden Kindes in sozialer Sicherheit aufzuwachsen, sodass sein Exis-

tenzminimum gedeckt ist. Dieser Anspruch ist verfassungsrechtlich aus dem Sozi-

alstaatsgebot des Art. 20 I GG i. V. m. Art. 1 I GG abzuleiten.4 Demnach ist es die 

Aufgabe des Gesetzgebers, für materielle Sicherheit von bedürftigen Kindern zu 

sorgen. Hierfür stehen familienpolitische Leistungen zur Verfügung, die den „All-

tag Kinderarmut, Kein Geld – keine Chance“ mildern sollen. Um Kinderarmut 

nachhaltig zu mindern, werden in Zukunft einige Reformvorschläge folgen, sodass 

diese Thematik auch weiterhin politisch und juristisch relevant bleibt.  

 
1 Süddeutsche Zeitung (2020); Anlage 1. 
2 Deutschlandfunk (2020); Anlage 2. 
3 ZDF (2021); Anlage 3. 
4 Vgl. BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010, AZ: 1 BvL 1/09 Rn. 158. 
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1.1 Zielsetzung der Bachelorarbeit 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Themengebiet der Kinderar-

mut in Deutschland. In diesem Zusammenhang soll die Wirkung von familienpoli-

tischen Leistungen auf Kinderarmut festgestellt werden. Im Vordergrund steht die 

Untersuchung der Bedeutung des überarbeiteten KiZ in Bezug auf Kinderarmut im 

Rahmen des StaFamG.  

 

Ziel ist es, unter Berücksichtigung des KiZ die Erhöhung des Haushalts-EK der 

ausgewählten Familienkonstellationen in Abhängigkeit zur Armutsgefährdungs-

grenze darzustellen. Dadurch soll der individuelle Beitrag des StaFamG in Form 

des KiZ sichtbar werden. Darüber hinaus werden die inhaltlichen Änderungen des 

BuT im Lichte des StaFamG erläutert. Es erfolgt eine Auslegung und kritische Aus-

einandersetzung der einzelnen Leistungen des BuT mithilfe von gegenwärtiger ju-

ristischer Literatur und Rechtsprechung. Hierdurch soll aufgezeigt werden, inwie-

fern das BuT zur Beeinflussung der Auswirkungen von Kinderarmut beiträgt. Der 

KiZ und die Leistungen des BuT werden i. d. R. für Kinder bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres erbracht. Deshalb bezeichnet der Begriff des Kindes, abweichend 

von sonstigen abstammungs- oder altersbezogenen Abgrenzungen5, im Folgenden 

immer ein Kind vor Vollendung des 18. Lebensjahres. 

 

Aufgrund temporärer Anwendbarkeit bleiben COVID-19-Pandemie bedingte Re-

gelungen6 außer Betracht. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Bachelorarbeit ist in fünf Abschnitte unterteilt. Sofern notwendig wird inner-

halb derer auf andere Abschnitte verwiesen. 

 

In Abschnitt zwei werden notwendige Begriffe aus dem Bereich der Armutsfor-

schung erläutert, die innerhalb der Beurteilung des KiZ erneut herangezogen wer-

den. Zur Gesamtbetrachtung des abstrakten Begriffs der Kinderarmut wird die 

 
5 Vgl. Fuchs, in: Creifelds Rechtswörterbuch, Kinder Nr. 1 ff. 
6 Insbesondere die Sozialschutzpakete I bis III. 
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Armutsgefährdungsgrenze angewandt, um im weiteren Verlauf einen statistischen 

Referenzwert abzubilden.  

 

Abschnitt drei befasst sich mit den zugrunde liegenden Ursachen von Kinderarmut. 

Durch Anknüpfung an das Messkonzept der Armutsgefährdungsgrenze aus Ab-

schnitt zwei wird auf einzelne Risikogruppen vertieft eingegangen. Diese werden 

in den folgenden Abschnitten als Zielgruppen des StaFamG dargestellt. Die Unter-

suchung der einzelnen ursächlichen Faktoren dient z. T. als Grundlage zur kriti-

schen Reflexion des StaFamG im letzten Abschnitt. 

 

Ferner werden in Abschnitt vier Auswirkungen von Kinderarmut dargelegt. Her-

vorzuheben sind bildungsbezogene und gesellschaftliche Teilhabe betreffende Aus-

wirkungen, die anhand der ursächlichen Faktoren aus Abschnitt drei erläutert wer-

den. Hierbei ergeben sich potenzielle Anhaltspunkte, deren Beeinflussung durch 

den KiZ und das BuT innerhalb des nächsten Abschnitts untersucht wird. 

 

Abschnitt fünf stellt den Schwerpunkt der Bachelorarbeit dar. Es werden die recht-

lichen Anspruchsgrundlagen sowie die inhaltliche Ausgestaltung des BuT und KiZ 

unter Berücksichtigung einschlägiger juristischer Literatur und Rechtsprechung er-

läutert. Zur Untersuchung der Bedeutung des KiZ auf Kinderarmut wird der metho-

dische Ansatz einer Probeberechnung gewählt. Die Durchführung einer Proberech-

nung des KiZ anhand der Zielgruppen dient der Erkenntnis des zuvor formulierten 

Ziels. Inhaltlich wird eine zeitlich vergleichende Berücksichtigung der Ausgestal-

tung des KiZ, vor und nach dem StaFamG durchgeführt. Der zeitliche Vergleich 

soll die Beurteilung der einzelnen Änderungen des KiZ im Rahmen des StaFamG 

ermöglichen. Die Berechnung wird mit dem Programm „Excel“ umgesetzt, welche 

den Anlagen zu entnehmen ist. Dies soll eine transparente und konkrete Darstellung 

gewährleisten. Abschließend erfolgt eine kritische Reflexion des StaFamG. Hierbei 

werden durchgeführte sowie unterlassene Änderungen des StaFamG untersucht, die 

im Hinblick auf die ursächlichen Faktoren des Abschnitts drei und einzelne Aus-

wirkungen des Abschnitts vier kritisch hinterfragt werden.  
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2 Begriffsbestimmungen 

Armut kann als Zustand der sozialen Benachteiligung mit Auswirkung auf die ma-

terielle Situation und Teilhabe des Einzelnen verstanden werden.7 Kinderarmut 

kann u. a. als Einkommensarmut definiert werden.8 Aufgrund der Messbarkeit von 

Einkommensarmut ist Kinderarmut im Folgenden unter dieses Konzept zu subsu-

mieren. Diese wird in absolute und relative (Einkommens-)Armut unterteilt. Der 

Begriff der absoluten Armut beschreibt das Unterschreiten eines physischen Exis-

tenzminimums.9 Als materieller Indikator wird ein Grenzbetrag der Weltbank her-

angezogen, der weniger als 1,90 Dollar pro Tag beträgt.10 Bei Anwendung des ab-

soluten Armutskonzepts kann angenommen werden, dass lebensnotwendige Güter 

wie bspw. Nahrung, Wohnraum oder Zugang zur Gesundheitsversorgung nicht ge-

deckt sind.11 Diese Dimension der Armut ist in Deutschland i. d. R. nicht von Be-

deutung. Lediglich bei Personen ohne festen Wohnsitz könnten derartige Verhält-

nisse vorherrschen. Da dieser gesellschaftlichen Gruppe, insbesondere hinsichtlich 

des Anteils an Kindern, keine validen statistischen Daten zugrunde liegen, wird 

dessen Relevanz für Kinderarmut als gering eingeschätzt und im weiteren Verlauf 

außer Betracht gelassen.  

 

2.1 Relative Armut 

Eine andere Art von Einkommensarmut ist das Konzept der relativen Armut. In 

diesem Zusammenhang wird Armut in einen relativen Kontext zum Lebensstandard 

der Gesellschaft gesetzt.12 Konkretisiert wird diese Annahme durch den Beschluss 

des Europäischen Rats von 1984, demzufolge Personen als arm gelten, „die über 

so geringe (materielle, kulturelle, und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der 

Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als 

Minimum annehmbar ist“.13 Als arm gilt somit, wer über diverse Mittel unterhalb 

des gesellschaftlichen Standards verfügt.  

 
7 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 9 f. 
8 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 134. 
9 Vgl. Boeckh (2018), S. 378. 
10 Vgl. Kohler-Gehrig (2016), S. 1. 
11 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 10. 
12 Vgl. Boeckh (2018), S. 378. 
13 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1984), S. 4; Anlage 4. 
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Die statistische Erfassung von relativer Armut erfolgt über den Median14 der Net-

toäquivalenz-EK.15 Hieraus ergibt sich die Armutsgefährdungsgrenze. Der Grenz-

betrag liegt bei einem Nettoäquivalenz-EK unterhalb von 60 % des Medians.16 Das 

Nettoäquivalenz-EK entsteht durch die Summierung der jeweiligen Netto-EK eines 

Haushalts sowie einer anschließenden Bedarfsgewichtung nach der neuen OECD-

Skala.17 Diese Summe wird anhand der Gewichtungen der Skala auf die einzelnen 

Haushaltsmitglieder verteilt. Demnach erhält die erste volljährige Person einen 

Wert von 1,0, jede weitere Person nach Vollendung des 14. Lebensjahres 0,5 und 

jede Person darunter einen Wert von 0,3.18 Die Gewichtung der Haushaltsmitglie-

der soll die unterschiedlichen Bedarfe und Einsparungsmöglichkeiten wiederge-

ben.19 Somit steht die relative Armutsgrenze in Zusammenhang mit der Haus-

haltstruktur, dem eigenen EK und dem EK der restlichen Gesellschaft. 

 

Kritik an diesem Konzept geht auf die unzureichende Berücksichtigung von imma-

teriellen Faktoren zurück.20 Dies wird mit der Feststellung des materiellen Einflus-

ses auf immaterielle Faktoren entkräftet.21 Dementsprechend führt dieser Einfluss 

ggf. zu einer anhaltenden Vermeidung kultureller Angebote. Beschrieben wird dies 

durch den Begriff der sozio-kulturellen Verarmung.22 Diese Folgeerscheinung des 

materiellen Missstandes wurde vom BVerfG anerkannt. Es entwickelte hierfür den 

Begriff des soziokulturellen Existenzminimums.23 Hierbei wird der Umfang des 

menschenwürdigen Existenzminimums anhand der Berücksichtigung von physi-

schen und sozial-kulturellen Notwendigkeiten festgestellt.24 Das soziokulturelle 

Existenzminium unterscheidet sich vom relativen Armutskonzept durch die Gleich-

wertigkeit vom soziokulturellen und physischen Existenzminimum. Jedoch orien-

tieren sich beide Begriffe an den gesellschaftlichen Gegebenheiten.25  

 
14 Median ist eine Anordnung von Werten der Höhe nach. 
15 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 10. 
16 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020a); Anlage 5. 
17 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S.10. 
18 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2018); Anlage 6. 
19 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 11., sowie Butterwegge (2020), S. 21. 
20 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 11. 
21 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 11., sowie Butterwegge (2020), S. 20. 
22 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 12. 
23 Vgl. BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010, AZ:1 BvL 1/09 BVerfGE-Rn. 90. 
24 Vgl. BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010, AZ:1 BvL 1/09 Rn. 135. 
25 Vgl. BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010, AZ:1 BvL 1/09 Rn. 138. 
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Zur eindeutigen Zuordnung von Armutsgefährdungsquoten wird im weiteren Ver-

lauf das Konzept der relativen Armut zugrunde gelegt. 

 

2.2 Statistische Verteilung von Kinderarmut 

Zur Messung der statistischen Verteilung der Armutsgefährdung von Kindern kön-

nen Daten des Mikrozensus herangezogen werden. Dieser verfügt als obligatorische 

Erhebung über bewertungsrelevante Daten von 1 % der Bevölkerung, die auf die 

Gesamtbevölkerung hochgerechnet werden.26 Aus diesen Daten errechnet sich die 

Armutsgefährdungsgrenze und dessen Quote. In Anlehnung an die bedarfsgewich-

tete OECD-Skala wird nach der Haushaltsstruktur unterschieden. Der Grenzbetrag 

wird berechnet, indem der Betrag für einen Ein-Personen-Haushalt mit der entspre-

chenden Bedarfsgewichtung nach der neuen OECD-Skala vervielfältigt wird. Die 

Armutsgefährdungsgrenze im Jahr 2019 liegt für einen alleinerziehenden Elternteil 

und ein Kind vor dem 14. Lebensjahr bei 1.396,20 €.27 Bei einer Paarfamilie und 

zwei Kindern vor dem 14. Lebensjahr liegt diese bei 2.256,00 €.28 Anhand der Be-

träge wird die Auswirkung der Gewichtung nach der OECD-Skala deutlich. Selbst 

bei der zweifachen Anzahl an Personen findet keine Verdopplung des Grenzbetrags 

statt. Dies kann trotz haushaltsbezogenen Einsparungseffekten tendenziell zu einer 

niedrigeren Armutsquote führen, da sich ein Teil der Familien oberhalb des Grenz-

betrags befindet. Die Armutsgefährdungsquote ergibt sich aus der Quotenberech-

nung des Medians der Nettoäquivalenz-EK (vgl. Abschnitt 2.1). Diese wird nach 

bestimmen Bezugspunkten wie u. a. Haushaltsstruktur, Alter oder Erwerbstätigkeit 

unterteilt. Zur Messung von Kinderarmut wird die altersabhängige Quote betrach-

tet. Die Armutsgefährdungsquote von unter 18-Jährigen beschreibt den Anteil de-

rer, die in einem Haushalt mit beschränkten materiellen Mitteln aufwachsen.29 Hier-

von waren im Jahr 2019 20,5 % aller Kinder betroffen.30 Demnach befanden sich 

bei knapp 13,5 Millionen in Deutschland lebenden Kindern nahezu 2,7 Millionen 

in materiell prekären Verhältnissen.31  

 
26 Vgl. Statistisches Bundesamt (2021); Anlage 7. 
27 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019b); Anlage 8. 
28 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019b); Anlage 8. 
29 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 250; Anlage 9. 
30 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019a); Anlage 10. 
31 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020h); Anlage 11. 
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3 Ursachen von Kinderarmut 

Kinderarmut ist als differenziell-dynamische Situation zu verstehen, der vielfältige 

Ursachen zugrunde liegen. In Anwendung des relativen Armutskonzepts (vgl. Ab-

schnitt 2.1) werden Anhaltspunkte dargestellt, die eine materiell prekäre Situation 

von Kindern kausal beeinflussen.  

 

Ein signifikantes Merkmal von Kinderarmut ist dessen Ausgangspunkt. Dieser be-

ginnt in der Familie als überwiegende Sozialisationsinstanz.32 Hier werden Kinder 

in die Gesellschaft eingeführt, um sie zu eigenständigen Menschen heranwachsen 

zu lassen. Dieser Prozess betrifft nicht nur die Weitergabe von normativen Werten, 

sondern gleichermaßen die Weitergabe von materiellen Mitteln. Als Resultat hängt 

die Armutsgefährdung von Kindern mit den familiären Gegebenheiten zusam-

men.33 Ein Erklärungsansatz für diesen ursächlichen Zusammenhang kann in der 

politischen Ausrichtung des Sozialstaats liegen. Sozialstaaten lassen sich in drei 

Kategorien einordnen, die nach liberalen-, konservativen-, oder sozial demokrati-

schen Merkmalen unterschieden werden.34 Deutschland wird als konservativer So-

zialstaat gesehen, dessen Ausprägungen durch Zurückhaltung des Staates sowie 

Verantwortungsübernahme der Familie bestimmt werden.35 Dies verdeutlicht den 

Zusammenhang zwischen der materiellen Situation der Familie und derer des Kin-

des. Darüber hinaus besteht bei jüngeren Kindern keine eigenständige Einkom-

menserzielung, weswegen deren Versorgung von der Einkommenssituation der Fa-

milie abhängt. Deshalb gehen die folgenden Ursachen auf die Gesamtheit der Fa-

milie zurück. 

 

3.1 Familienerwerbstätigkeit  

Der Begriff der Familienerwerbstätigkeit soll im Folgenden die Relevanz einer Er-

werbstätigkeit innerhalb der Familie im Kontext der Armutsgefährdung aufzeigen. 

Die Erwerbstätigkeit nimmt eine zentrale Bedeutung innerhalb der Gesellschaft 

 
32 Vgl. Wagner (2017), S. 16., sowie Kohler-Gehrig (2019), S. 140. 
33 Vgl. Wagner (2017), S. 24., sowie März (2017), S. 30 f. 
34 Vgl. Esping-Andersen (1990), S. 26 ff. 
35 Vgl. Esping-Andersen (1990), S. 27. 
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ein.36 Dies zeigt sich in der Armutsgefährdungsquote von Erwerbstätigen. Obwohl 

deren Quote in den letzten Jahren geringfügig gestiegen ist, sind Erwerbstätige mit 

8 % um ein Siebenfaches geringer von Armut gefährdet als erwerbslose Personen.37  

 

Problematisch erscheinen jedoch die strukturellen Veränderungen innerhalb des 

Wirtschafts- und Arbeitssystems. Die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft 

sowie die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaftsbereiche, verursachen eine 

Verschiebung der angebotenen Erwerbsmöglichkeiten,38 gefolgt von gestiegenen 

Bildungsanforderungen für einige Erwerbstätigkeiten.39 Als Ursache hierfür könnte 

ein zunehmendes Bildungsniveau durch rangmäßig aufsteigende Bildungsab-

schlüsse der Gesellschaft angesehen werden.40 Innerhalb der letzten sechs Jahre 

sank der Anteil an Personen, die einen Hauptschulabschluss ablegten, um knapp 

4 %, während der Anteil an Personen mit Abitur um die gleiche Zahl stieg.41 Eher 

geringfügig jedoch stetig, sank der Anteil an dualen Berufsausbildungen, während 

sich die Anzahl der Personen mit Hochschulabschluss im gleichen Zeitraum fast 

verdoppelte.42 Die Konsequenz des gestiegenen Bildungsniveaus ist eine Verschie-

bung der vorteilhaften Erwerbsmöglichkeiten zugunsten von höher qualifizierten 

Personen. Ein höherer Bildungsabschluss kann somit als Zugangsvoraussetzung zu 

einer hinreichenden Erwerbstätigkeit gesehen werden, die Familie bzw. Kinder vor 

Armut schützt. Wenngleich eine Erwerbstätigkeit in geringem Umfang auch zur 

Hauptursache von Kinderarmut werden kann.43 Die Bedeutung des Umfangs zeigt 

sich an atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Diese weisen häufig einen unter-

durchschnittlichen Erwerbsumfang auf und sind daher mit einer erhöhten Armuts-

gefährdung verbunden.44 Atypische Beschäftigungen weichen von einem Normal-

arbeitsverhältnis ab, wie bspw. Teilzeit,- geringfügige- oder befristete Beschäfti-

gungen.45 Deren erhöhte Armutsgefährdung hängt zum einen mit der niedrigen 

 
36 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. XIX; Anlage 12. 
37 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020b); Anlage 13. 
38 Vgl. Geißler (2014), S. 189. 
39 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 53; Anlage 14. 
40 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020d); Anlage 15. 
41 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020d); Anlage 15. 
42 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020d); Anlage 15. 
43 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 248; Anlage 16. 
44 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 95; Anlage 17. 
45 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 79; Anlage 18. 
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Einkommenshöhe46, zum anderen mit unzureichenden Aufstiegs- oder Weiterbil-

dungsmöglichkeiten zusammen. Vorrangig befinden sich Frauen oder Personen mit 

niedrigen Qualifikationen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen.47 In Berei-

chen wie Teilzeit- und geringfügiger Beschäftigung sind im Jahr 2019 knapp 35 % 

aller Personen ohne anerkannte Berufsausbildung beschäftigt.48 Ähnlich dazu sind 

im Jahr 2019 knapp 82 % aller Teilzeit- und geringfügigen Beschäftigungen auf 

Frauen zurückzuführen.49 Dieser hohe Anteil deutet auf Familienformen hin, die 

weiterhin dem traditionellen Rollenbild entsprechen. Wobei die Erwerbsintensität 

der Frau gleichermaßen mit deren Bildungsniveau zusammenhängt. Frauen, die 

akademisch qualifiziert sind, setzen nach der Geburt des Kindes ihre Erwerbstätig-

keit früher und in einem höheren Zeitumfang fort.50 Dies resultiert aus dem umfas-

senderen Erwerbsangebot, sowie der Investition in Bildung, die der Frau einen ma-

teriellen Ertrag erbringen soll.  

 

Zur Vereinfachung des Wechsels von Teilzeit- zu Vollzeitbeschäftigung könnte ein 

Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit aus § 9 TzBfG herangezogen werden.51 

§ 9 TzBfG konstituiert einen Anspruch von Arbeitnehmer*innen auf bevorzugte 

Berücksichtigung bei Besetzung eines freien Vollzeitarbeitsplatzes. Allerdings fin-

det dies durch restriktive Rechtsprechung nur eingeschränkt Anwendung, wie u. a. 

zwei ausgewählte Urteile zeigen.52 In beiden Fällen wurde ein Anspruch aus 

§ 9 TzBfG verneint und zugunsten der Arbeitgebenden entschieden. Die einge-

schränkte Auslegung der Norm lässt sich anhand folgender Anhaltspunkte erken-

nen. Der Antrag von Arbeitnehmer*innen auf Verlängerung der Arbeitszeit ver-

pflichtet Arbeitgebende nicht zur Unterbreitung eines Angebots, sondern lediglich 

zur Information bzgl. eines freien Arbeitsplatzes.53 Selbst bei Unterlassen der In-

formation, ist es Sache der Arbeitnehmer*innen den Arbeitgebenden ein Angebot 

 
46 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 66; Anlage 19. 
47 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020f); Anlage 20. 
48 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020f); Anlage 20. 
49 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020f); Anlage 20. 
50 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019d), S. 118, 120.; Anlage 21. 
51 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 59. 
52 Vgl. LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 8. Juni 2016, AZ: 8 Sa 483/16 Rn 31 f., sowie BAG, Urt. v.  

    27. Februar 2018, AZ: 9 AZR 167/17, Rn. 21 ff. 
53 Vgl. BAG, Urt. v. 15. August 2006, AZ: 9 AZR 8/06 Rn. 21., sowie BAG, Urt. v. 23. März  

    2016, AZ: 7 AZR 828/13 Rn. 23.  
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auf Verlängerung der Arbeitszeit zu unterbreiten.54 Somit sind zumeist Arbeitneh-

mer*innen diejenigen, die sich um einen Vollzeitarbeitsplatz bemühen, trotz eines 

Rechtsanspruchs aus § 9 TzBfG. Sofern der freie Arbeitsplatz mit jemand anderem 

als dem Antragenden besetzt wird, löst dies keinen Anspruch auf einen Vollzeitar-

beitsplatz, sondern auf zivilrechtlichen Schadensersatz aus.55 Die Geltendmachung 

von Schadensersatz ist keine langfristige Lösung. Deshalb erscheint die Erhöhung 

der Arbeitszeit nach § 9 TzBfG für Eltern als Arbeitnehmer*innen problematisch, 

da die materielle Situation der Familie nicht nachhaltig verbessert wird. 

 

Neben der Erwerbstätigkeit kann der Eintritt von Kinderarmut durch die Zugehö-

rigkeit zu einer der folgenden Personengruppen begünstigt werden. 

 

3.2 Risikogruppen 

Unter Risikogruppen können Personen verstanden werden, die aufgrund bestimm-

ter Ausprägungen überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen sind. Anhand 

der Armutsgefährdungsquote, gemessen nach Haushaltstyp und Erwerbsstatus, las-

sen sich Alleinerziehende und erwerbslose Personen als Risikogruppen erfassen.56 

 

3.2.1 Alleinerziehende 

Als alleinerziehend gelten Eltern, die jeweils als Mutter oder Vater allein mit ihrem 

Kind eine Haushaltsgemeinschaft bilden. Im Jahr 2019 bestanden 18,6 % aller Fa-

milien aus einem alleinerziehenden Elternteil. Die Armutsgefährdungsquote von 

Alleinerziehenden und deren Kindern beträgt im Jahr 2019 42,7 %.57 Somit wach-

sen mehr als 1/3 aller Kinder eines alleinerziehenden Elternteils unter materiell pre-

kären Bedingungen auf. Das Aufwachsen innerhalb dieser Familienform ist somit 

ein potenzieller Faktor für die Armutsgefährdung von Kindern.58 Als Ursache kann 

u. a. die Eigenart der Familienstruktur gesehen werden. Aufgrund des alleinigen 

 
54 Vgl. BAG, Urt. v. 15. August 2006, AZ: 9 AZR 8/06 Rn. 22. 
55 Vgl. BAG, Urt. v. 23. März 2016, AZ: 7 AZR 828/13 Rn. 25. 
56 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020c); Anlage 22.; Statistisches Bundesamt (2020b); Anlage 13. 
57 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020c); Anlage 22. 
58 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 255; Anlage 23., sowie 

    März (2017), S. 130. 
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Zusammenlebens mit dem Kind muss der Elternteil mehrere, ggf. miteinander un-

vereinbare Rollen zeitgleich erfüllen. Der Elternteil tritt als Erziehungsperson, Er-

werbstätiger und Haushaltsführender auf. Dabei waren im Jahr 2019 nahezu 88 % 

aller Alleinerziehenden Frauen.59 Wie in Abschnitt 3.1 dargelegt, befinden sich 

überwiegend Frauen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Um den sonstigen 

Rollen gerecht zu werden, reduzieren einige Frauen ihre Arbeitszeit, was sich zu 

Lasten der materiellen Situation der Familie bzw. des Kindes auswirkt. In diesem 

Fall vereinen sich die Risikofaktoren der Alleinerziehung und atypischen Beschäf-

tigungssituation, was zu einer Mehrfachbelastung führen kann. Aufgrund des um-

fangreichen Betreuungsaufwands liegt die Armutsgefährdung höher, je jünger das 

Kind ist.60 Diese Aufteilung führt bei alleinerziehenden Müttern jedoch nicht 

zwangsläufig zu einer dauerhaften Reduktion des Erwerbsumfangs.  

 

Abbildung 1: Erwerbsintensität alleinerziehender Mütter im Jahr 2018 

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf 61 

 

Abbildung 1 zeigt einen Rückgang der Nichterwerbstätigkeit nach den ersten drei 

Lebensjahren des Kindes. Während diese bei Kindern unter drei Jahren noch bei 

über 50 % liegt, sinkt diese innerhalb der nächsten drei Jahren um fast 30 %. Ähn-

liches zeigt sich beim Anstieg der Teilzeiterwerbstätigkeit. Nach den ersten drei 

Jahre verdoppelt sich deren Anteil.  

 
59 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020e); Anlage 24. 
60 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 84. 
61 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019d), S. 130; Anlage 25. 
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Diese Beobachtung lässt sich u. a. durch die Möglichkeit der regelmäßigen Kinder-

betreuung erklären. Für Kinder zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr besteht 

aus § 24 II 1 SGB VIII ein Anspruch auf Betreuung und Förderung. Insbesondere 

für alleinerziehende Eltern, deren Kinderbetreuung nicht vom anderen Elternteil 

übernommen wird, eröffnet sich hierdurch die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit. 

Die tatsächliche Ausgestaltung bzw. Wirkung des Rechtsanspruchs ist aufgrund ge-

ringer Betreuungskapazitäten eingeschränkt. Zwar besteht der Anspruch unabhän-

gig von den tatsächlichen kommunalen Kapazitäten,62 dennoch erfolgt dessen 

Durchsetzung im Falle einer Ablehnung ggf. mittels Erhebung einer Klage.63 Somit 

erfolgt keine unverzügliche Abhilfe.  

 

Letztlich sind die Familienform und deren Begleiterscheinungen für eine Armuts-

gefährdung ausschlaggebend. Ungeachtet dessen kann es auch in anderen familiä-

ren Strukturen zu Armutssituationen kommen, wie die zweite Risikogruppe zeigt. 

 

3.2.2 Transferleistungsbeziehende Personen 

Transferleistungen sind Leistungen des Sozialstaats, die ohne vorherige Gegenleis-

tung des Berechtigten erbracht werden.64 In diesem Abschnitt soll ausschließlich 

die Leistung des ALG II untersucht werden. Dessen Bezug kann als Armutsfaktor 

gesehen werden,65 obwohl der Erhalt von ALG II das physische, sowie sozio-kul-

turelle Existenzminimum sichern soll.66 Ein Anspruch auf ALG II setzt gem. 

§ 7 I 1 SGB II u. a. die Vollendung des 15. Lebensjahres, die Erwerbsfähigkeit 

i. S. d. § 8 I SGB II, die Hilfebedürftigkeit nach § 9 I SGB II sowie einen gewöhn-

lichen Aufenthalt in Deutschland gem. § 30 III 2 SGB I voraus. Für Kinder vor 

Vollendung des 15. Lebensjahres kommt ein Anspruch auf Sozialgeld aus 

§ 7 I 2 SGB II i. V. m. § 19 I 2 SGB II in Betracht.67  

 
62 Vgl. Struck, in: SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe, § 24 Rn. 20 f., sowie 

    Kaiser, in: Sozialgesetzbuch VIII, § 24 Rn. 12. 
63 Vgl. Kaiser, in: Sozialgesetzbuch VIII, § 24 Rn. 20. 
64 In Abgrenzung zu dem Begriff der Sozialleistung.  
65 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 36., sowie März (2017), S. 130. 
66 Vgl. BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010, AZ: 1 BvL 1/09 Rn. 136. 
67 Vgl. Greiner, in: Beck'sche Kurz-Kommentare - Kommentar zum Sozialrecht, § 23 Rn. 6., 

    sowie Hannes, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 23 Rn. 18. 
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ALG II und Sozialgeld setzen sich nach § 19 I 3 SGB II u. a. aus dem RB i. S. d. 

§ 20 I SGB II zusammen. Dies ist ein monatlicher Pauschalbetrag, der sich bei ALG 

II anhand der zugewiesenen RB-Stufe nach der Anlage zu § 28 SGB XII bemisst.68 

Die einzelnen RB-Stufen unterscheiden sich nach Alter und Wohnsituation des Be-

rechtigten, sodass im Jahr 2021 ein Betrag zwischen 283 € und 446 € gewährt wer-

den kann. Hinsichtlich der Wohnsituation ist zu prüfen, ob durch das Zusammenle-

ben des Berechtigten und Partner*in eine BG gebildet wird. Eine BG i. S. d. 

§ 7 III SGB II entsteht notwendigerweise durch eine erwerbsfähige Lb. und den in 

§ 7 III SGB II genannten Personen. Ähnlich zu der Systematik der OECD-Skala in 

Abschnitt 2.1, liegt dieser Einteilung der Einsparungseffekt durch gemeinsames 

Wirtschaften zugrunde.69  

 

Die Ermittlung bzw. Fortschreibung des RB basiert auf einem Urteil des BVerfG, 

infolgedessen das RBEG entwickelt wurde.70 Anhand des Verbrauchs der 15 bis 

20 % der untersten Einkommenslagen der Referenzhaushalte, werden aus 

§ 4 RBEG71 die RB abgeleitet und nach § 28a SGB XII fortlaufend weiterentwi-

ckelt. Trotz Bestätigung der Vorgehensweise durch das BVerfG72, wird die Me-

thode in der Literatur kritisiert. Einwände richten sich etwa gegen die Auswahl der 

für den RB relevanten Güter, die auf subjektiver Einschätzung beruht und somit 

intransparent erscheint.73 Es werden Güter aus dem RB herausgenommen, sodass 

diesen kein Geldbetrag zugeschrieben wird und folglich eine Finanzierung nur über 

Einsparungen erfolgen kann. Darüber hinaus wird eine Unterrepräsentation von Fa-

milien mit Kindern in der EVS beschrieben, was fragliche RB für Kinder zur Folge 

hat.74 Obwohl die Formulierung des BVerfG „Kinder sind keine kleinen Erwachse-

nen“75 auf eine fundierte Bestimmung der Bedarfe von Kindern abzielt, kann dies 

durch geringe Datenmengen aufgrund der Unterrepräsentation gefährdet sein. 

 
68 Vgl. Fasselt, in: Gesamtkommentar Sozialrechtsberatung, § 20 Rn. 1 f. 
69 Vgl. Knickrehm, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung,  

    Vorbemerkung zu §§ 1 ff. Einführung SGB II Rn. 39. 
70 Vgl. Becker, in: BeckOK Sozialrecht, § 1 Rn. 12. 
71 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 20 Rn. 10. 
72 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 23. Juli 2014, AZ: 1 BvL 10/12 Rn. 142.  
73 Vgl. Lenze (2016), in: info also, S. 254 f. 
74 Vgl. Lenze (2016), in: info also, S. 251. 
75 Vgl. BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010, AZ: 1 BvL 1/09 Rn. 191. 
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Wenngleich Wohnkosten als KdU gesondert nach § 22 SGB II erbracht werden, 

bleibt die Höhe des RB unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze, womit sich der 

Transferleistungsbezug als Faktor für Armutsgefährdung bestätigt. 

 

Die statistische Verteilung an erwerbslosen76 Personen, die zeitgleich als armutsge-

fährdet gelten, lag im Jahr 2019 bei knapp 58 %.77 Diese Armutsgefährdungsquote 

ist im Vergleich zu allen anderen ursächlichen Faktoren (vgl. Abschnitt 3.1 und 

3.2.1) höher. Prekär gestaltet sich eine Kumulation mehrerer Armutsfaktoren. Das 

Zusammentreffen von Alleinerziehung und ALG II-Bezug kann unter Umständen 

eine gegenseitige Beeinflussung der Faktoren hervorrufen. Durch die Arbeitslosig-

keit vermindert sich zwar die Problematik der Rollenaufteilung (vgl. Abschnitt 

3.2.1), zeitgleich erschwert dies jedoch die Rückkehr in eine Erwerbstätigkeit au-

ßerhalb von atypischen Beschäftigungen. Im Jahr 2019 wurden über 500.000 Al-

leinerziehenden-BG verzeichnet.78 Gemessen an der Gesamtheit von knapp 

1,5 Millionen aller Alleinerziehenden im Jahr 2019 lässt sich hieraus ein Anteil von 

35 % als BG qualifizieren.79 Insgesamt lebten 2 Millionen Kinder im Jahr 2019 in 

einer BG.80  

 

Analog zu den vorherigen Risikofaktoren ist ein Zusammenhang zwischen dem 

Bildungsniveau der Person, deren Leistungsbezug und der daraus resultierenden 

Armutsgefährdung der Familie bzw. des Kindes festzustellen. Während 20 % der 

Lb. des SGB II im Jahr 2019 über einen Schulabschluss der mittleren Reife verfü-

gen, hat über die Hälfte entweder keinen Schulabschluss oder lediglich einen 

Hauptschulabschluss.81 Eine potenzielle Wirkung entfaltet dies hinsichtlich des ge-

stiegenen Bildungsniveaus der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Verschie-

bung der Erwerbsangebote (vgl. Abschnitt 3.1).  

 

 
76 Erwerbslosigkeit ist i. d. R. nicht mit dem Bezug von ALG II gleichzusetzen.  

    Bei Personen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze ist jedoch entweder von ausschließlichem  

    ALG-II-Bezug oder ergänzendem ALG-II-Bezug auszugehen. 
77 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020b); Anlage 13. 
78 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020), Tabellenblatt Nr. 8; Anlage 26. 
79 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020e); Anlage 24. 
80 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020), Tabellenblatt Nr. 8; Anlage 26. 
81 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020), Tabellenblatt Nr. 9; Anlage 27. 
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Steigende Bildungsanforderungen in Verbindung mit einem niedrigeren Bildungs-

niveau erschweren die Rückkehr in eine Erwerbstätigkeit sowie eine langfristige 

Perspektive außerhalb des ALG II-Bezugs. Womöglich begünstigt ein niedrigeres 

Bildungsniveau einen anhaltenden Leistungsbezug, der unter Umständen zu einer 

Verfestigung der materiell prekären Situation führt.82 Dahingegen bietet die Hoch-

schulreife einen umfassenderen Schutz vor der Notwendigkeit des Leistungsbe-

zugs. Es lässt sich vermuten, dass einige der 13,5 % Lb. mit Hochschulreife für 

einen zeitlich begrenzten Zeitraum, wie zwischen dem Übergang zweier Studien-

gänge, im Leistungsbezug stehen.83 

 

Letztlich wird die Relevanz des Bildungsniveaus der Eltern als Ursache für Kinder-

armut deutlich. Ein niedrigeres Bildungsniveau ermöglicht ggf. keine ausreichende 

Erwerbstätigkeit, um die Familie bzw. Kinder vor Armut zu schützen. Idealerweise 

verfügen die Eltern über ein hohes Bildungsniveau und haben somit die Möglich-

keit ihre Familie vor Armutsgefährdung zu schützen sowie die Bedeutung des Bil-

dungserwerbs an ihre Kinder weiterzugeben. Der Zusammenhang zwischen dem 

Bildungsniveau der Eltern, begleitet von Armutsgefährdung und dem Bildungsni-

veau der Kinder, wird in Abschnitt 4.1 vertieft erläutert. 

 

4 Auswirkungen von Kinderarmut 

Kinderarmut zeigt sich überwiegend als materiell prekäre Situation, die z.T. mit 

immateriellen Ausprägungen einhergeht. Materielle Unsicherheiten innerhalb der 

Familie beeinträchtigen das Befinden aller Familienmitglieder.84 Kinder stehen in 

hoher Abhängigkeit zu ihren Eltern, wodurch eine Loslösung von der Armutssitu-

ation erschwert wird. Insofern wirken familiäre Umstände auf den Entwicklungs-

prozess des Kindes ein.85 Im Folgenden sollen diese Auswirkungen unter dem As-

pekt der Bildung und gesellschaftlichen Teilhabe erläutert werden. 

 
82 Vgl. Kohler-Gehrig (2019), S. 38., sowie 

    Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 258 f.; Anlage 28. 
83 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020), Tabellenblatt Nr. 9; Anlage 27. 
84 Vgl. Reichwein (2012), S. 45. 
85 Vgl. Andresen (2019), S. 606., sowie März (2017), S. 128. 
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4.1 Bildung 

Unter Bildung werden der Erwerb und Einsatz von Fähigkeiten und Kenntnissen 

im Umgang mit allgemeinen Anforderungen verstanden.86 Durch einen erfolgrei-

chen Verlauf des Bildungsprozesses, aus dem ein höherwertiger Bildungsabschluss 

des Kindes hervorgeht, könnte die materiell prekäre Situation verändert werden. 

Der Verlauf wird jedoch durch die Familie als vorrangige Sozialisationsinstanz 

(vgl. Abschnitt 3) geprägt. Insofern können Armutssituationen den Bildungsprozess 

des Kindes negativ beeinflussen.87 Diese Kinder neigen dazu, den schulischen oder 

beruflichen Anschluss im Zuge der gestiegenen Bildungsanforderungen (vgl. Ab-

schnitt 3.1) zu verpassen.88 In Anbetracht des in Abschnitt 3 hergestellten Zusam-

menhangs zwischen materiell prekären Familienverhältnissen und dem Bildungs-

niveau der Eltern, zeigen sich vergleichbare Auswirkungen auf das Bildungsniveau 

des Kindes. In Abbildung 2 wird die Schulart des Kindes ins Verhältnis zum Schul-

abschluss der Eltern gesetzt. Die Angabe zur besuchten Schulart des Kindes bezieht 

sich lediglich auf die gegenwärtige Schulform und lässt noch keine Aussage auf 

den tatsächlichen Abschluss zu. 

 

Abbildung 2: Schulbesuch des Kindes nach Abschluss der Eltern im Jahr 2019 

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf 89 

 
86 Vgl. Quenzel/Hurrelmann (2019), S. 4. 
87 Vgl. Wagner (2017), S. 48. 
88 Vgl. Ditton (2019), S. 165 f. 
89 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020g); Anlage 29. 
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Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und dem 

angestrebten Bildungsabschluss des Kindes. Während nahezu 42 % aller Kinder, 

die eine Hauptschule besuchen, aus Familien stammen deren höchster Schulab-

schluss der Hauptschulabschluss ist, sind es bei Eltern mit Fach- bzw. Hochschul-

reife lediglich 16 %. Deutlicher zeigt sich der Zusammenhang hinsichtlich des Be-

suchs eines Gymnasiums. Ausschließlich 6 % aller Schüler*innen besuchen ein 

Gymnasium, wenn ihre Eltern über einen Hauptschulabschluss verfügen. Demge-

genüber erhöht sich diese Quote um nahezu 60 %, wenn die Eltern selbst ein Gym-

nasium besucht haben. Je höher der Schulabschluss der Eltern, desto wahrscheinli-

cher ist der Besuch eines Gymnasiums und somit die Möglichkeit den steigenden 

Bildungsanforderungen gerecht zu werden. Außerdem ist eine Weitergabe der 

Schulart durch die Eltern zu beobachten. Jeder Schulabschluss der Eltern reprodu-

ziert eher den gleichen Schulbesuch für ihre Kinder. 

 

Ferner kann das Bildungsniveau des Kindes durch eine bewusste Entscheidung der 

Eltern hinter dessen Leistungsvermögen zurückbleiben. Einzelne Eltern wählen ei-

nen möglichst kurzen Bildungsweg, da kostenintensive Aufwendungen erwartet 

werden.90 Hierunter fallen bspw. Kosten für Exkursionen oder Schüleraustausche. 

Zudem können Kosten für Nachhilfestunden erwartet werden, da aufgrund des Bil-

dungsniveaus der Eltern ggf. keine elterliche Förderung möglich ist. Um diesem 

Effekt entgegenzuwirken, besteht bei Schulkindern die Möglichkeit der Nachmit-

tagsbetreuung, in dessen Rahmen Hausaufgaben unter Beaufsichtigung erledigt 

werden können. Die Kosten der Betreuung sind aus § 90 IV 1 SGB VIII i. d. R. 

nicht ersatzfähig, sodass eine weitere materielle Belastung der Eltern eintreten 

würde.91  

 

Daneben können persönliche Bildungserfahrungen der Eltern die Schulwahl des 

Kindes beeinflussen.92 Falls Eltern aufgrund fehlender Erfahrungswerte mit den 

verschiedenen Möglichkeiten überfordert sind, könnte aus Unsicherheit eher eine 

 
90 Vgl. März (2017), S. 145. 
91 Vgl. VGH München, Beschl. v. 15. Februar 2017, AZ: 12 BV 16.1855 Rn. 16., 

    a.A. VG Augsburg, Urt. v. 8. Juni 2010, AZ: Au 3 K 09.1846 juris-Rn. 14. 
92 Vgl. Wicht/Stawarz/Ludwig-Mayerhofer (2019), S. 219. 
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Schulart gewählt werden, die den Eltern eigens bekannt ist. Falls die Relevanz eines 

höheren Schulabschlusses des Kindes nicht erkannt wird und ihm aufgrund eigener 

fehlender Erfahrung ein zu geringes Vertrauen entgegengebracht wird, verbleibt 

das Kind auf einem ähnlichen Bildungsniveau seiner Eltern. 

 

Des Weiteren bleiben individuelle Bildungsmaßnahmen abseits des schulischen 

Rahmens vorrangig materiell gesicherten Familien vorbehalten.93 Hierunter fallen 

bspw. problemspezifische Einzelstunden, um individuelle Defizite auszugleichen. 

Davon abzugrenzen sind übliche Nachhilfestunden, die in größeren Gruppen statt-

finden und somit kostengünstiger angeboten werden. Diese sehen keine individu-

elle Förderung des Kindes vor. Darüber hinaus könnte bei außerordentlichen Bega-

bungen des Kindes eine Förderung in Form von privaten Internaten oder Auslands-

aufenthalten stattfinden. All diese Formen der Individualförderung bleiben Kindern 

aus materiell prekären Verhältnissen, trotz vereinzelter Stipendien, verwehrt. 

 

In Anbetracht der Digitalisierung und der zunehmenden Relevanz von technischen 

Kompetenzen (vgl. Abschnitt 3.1) zeigen sich Auswirkungen der Armutssituation 

auf Zugang und Nutzung von digitalen Medien.94 Das betrifft nicht den Konsum als 

solchen, sondern den bildungsbezogenen Umgang mit digitalen Medien. Einerseits 

könnte dies an der unzureichenden Ausstattung mit technischen Endgeräten wie 

u. a. Laptop oder Tablet liegen. Andererseits an mangelnder personeller Unterstüt-

zung, um digitale Möglichkeiten mit Bildungsbezug auszuprobieren.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die materiellen Verhältnisse einen Ein-

fluss auf die Bildung des Kindes haben. Zur Vermeidung einer potenziellen Repro-

duktion des Armutsverhältnisses erscheint eine umfassende Bildung des Kindes äu-

ßerst wichtig, da das Bildungsniveau einen erkennbaren Einfluss auf die zugrunde 

liegenden Ursachen von Kinderarmut hat (vgl. Abschnitt 3). 

 

 
93 Vgl. März (2017), S. 149. 
94 Vgl. BT-Drucksache 18/11050, S. 60. 
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4.2 Gesellschaftliche Teilhabe 

Unter gesellschaftlicher Teilhabe wird im Folgenden die Teilnahmemöglichkeit an 

kulturellen und sozialen Aktivitäten, im Kontext des sozialräumlichen Umfelds ver-

standen. In Anlehnung an die Familie als vorrangige Sozialisationsinstanz (vgl. Ab-

schnitt 3) wirken die vorherrschenden materiellen Verhältnisse auf die Teilhabe des 

Kindes ein. 

 

Materiell prekäre Verhältnisse beeinflussen das soziale Zugehörigkeitsgefühl von 

Kindern. Einerseits durch Verminderung der sozialen Kontakte.95 Dies kann eine 

eigenständige Entscheidung oder eine Reaktion des Umfelds sein. Andererseits 

können Kinder Ausgrenzungserfahrungen machen.96 Dies findet im schulischen 

und außerschulischen Kontext statt. Meist erfolgt Ausgrenzung aus niederschwel-

ligen Gründen wie u. a. der Ferienplanung oder Statussymbolen. Gegenwärtig wird 

ausgrenzendes Verhalten häufig virtuell vermittelt. Die vermeintliche Anonymität 

gibt den Ausgrenzenden ein Sicherheitsgefühl, weswegen dieser Prozess bis zur 

Entwicklung des anderen Kindes als Außenseiter fortgesetzt wird. Hieraus resultiert 

zumeist ein negatives Selbstbild des Kindes.97 Indessen führt eine strukturelle Aus-

grenzung ggf. zu einem bewussten Rückzug aus dem gesellschaftlichen Umfeld, 

gegenüber den Kindern, die materiell stabile Verhältnisse aufweisen. 

 

Die Ausgrenzung aus einem Lebensbereich bedeutet zeitgleich den Eintritt in einen 

anderen Lebensbereich.98 Zur Vermeidung einer erneuten Ausgrenzung wird eine 

Anpassung des eigenen Verhaltens vorgenommen. Hiermit können nachteilige 

Auswirkungen verbunden sein, die im Zuge einer sozialräumlichen Segregation 

auftreten. Sozialräumliche Segregation beschreibt eine räumliche Anordnung von 

Personen anhand bestimmter Merkmale. Diese gilt als Folge von materiell prekären 

Verhältnissen innerhalb einer Gesellschaft.99 Diesem Effekt liegt ein angespannter 

Immobilienmarkt mit tendenziell steigenden Mietpreisen, insbesondere in 

 
95 Vgl. Chassé/Zander/Rasch (2010), S. 249. 
96 Vgl. Chassé/Zander/Rasch (2010), S. 321., sowie Andresen (2019), S. 606.  
97 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 259; Anlage 30. 
98 Vgl. Ditton (2019), S. 159. 
99 Vgl. Wagner (2017), S. 312. 
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städtischen Gebieten zugrunde. Dies führt zu einer Verschiebung der Wohnsitua-

tion hinzu städtischen Randgebieten. Von diesem Effekt geprägte Wohngegenden 

weisen vorrangig Bewohner*innen auf, die über gleichermaßen geringe materielle 

Mittel verfügen. Das Aufwachsen von Kindern innerhalb dieser Stadtteile fördert 

den Fortbestand der prekären Situation.100 Ursächlich hierfür ist, dass sich ausge-

grenzte Kinder vorrangig mit Kindern umgeben, die in einer ähnlichen Lebenswelt 

aufwachsen. Innerhalb dieser Gemeinschaft besteht kein Rechtfertigungsbedarf 

bzgl. der materiellen Situation der Familie. Viele Kinder haben ggf. ähnliche 

Schwierigkeiten hinsichtlich der Familie oder der Schule, sodass eine gegenseitige 

Unterstützung stattfinden kann. Dies kann zu ausschließlichen Freundschaften der 

Kinder in der Nachbarschaft führen.101 Daraus können sich problematische Vorbil-

der entwickeln. Kinder suchen Vorbilder, die aus ähnlichen Lebensverhältnissen 

stammen.102 Vorbilder sollten jedoch erstrebenswerte Verhaltensweisen aufzeigen, 

die bei Übernahme positive Auswirkungen hätten. Stammen diese aus dem gleichen 

Umfeld, besteht für Kinder ggf. kein Anlass zur Überwindung der eigenen Situa-

tion. Deshalb kann das Aufwachsen innerhalb derartiger Umfelder zu einer länge-

ren Armutsdauer führen.103 

 

Ferner führen materiell prekäre Verhältnisse zu beschränkten Freizeitmöglichkei-

ten. Einsparungen werden vorrangig bei sozialen und kulturellen Aktivitäten vor-

genommen.104 Dennoch sollten förderliche Freizeitaktivitäten der Kinder für deren 

Wohlbefinden und Entwicklungsprozess nicht vollständig aufgegeben werden. 

Eine überwiegende Beschränkung auf Aktivitäten, die wenig bis keine materiellen 

Mittel erfordern, erscheint sinnvoll. In Anbetracht der konkreten Freizeitaktivitäten 

von Kindern und Jugendlichen könnte dies unproblematisch verwirklicht werden, 

da z. T. kostenfreie Unternehmungen wie bspw. sportliche Betätigung oder das 

Treffen von Freunden bevorzugt werden.105  

 

 
100 Vgl. Wagner (2017), S. 312 f. 
101 Vgl. Chassé/Zander/Rasch (2010), S. 177 f. 
102 Vgl. Calmbach (2019), S. 428. 
103 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 150; Anlage 31. 
104 Vgl. Reichwein (2012), S. 45. 
105 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018a), S. 88; Anlage 32. 
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Gesellschaftliche Teilhabe umfasst insbesondere bei älteren Kindern auch die Aus-

einandersetzung und Beteiligung am politischen System. Eine materiell prekäre Si-

tuation der Familie kann zu einer negativen Beeinflussung dessen führen.106 Wo-

hingegen deren Situation als benachteiligter Teil der Gesellschaft bei politischer 

Partizipation verändert werden könnte. Falls diese Möglichkeit nicht wahrgenom-

men wird, könnte es zu einer stagnierenden Situation kommen, die wiederum eine 

geschwächte Partizipation dieses Bevölkerungsteils zur Folge hätte. Die Zurück-

haltung bei Jugendlichen zeigt sich durch eine geringere politische Aktivität in 

Form von Jugendbewegungen.107 Unabhängig von der politischen Ausrichtung der 

Bewegung, stellen diese ein sinnvolles und nachhaltiges Engagement von Jugend-

lichen dar. Ein vollständiges Desinteresse an politischen Sachverhalten verwehrt 

ein Bewusstsein für aufgezeigte Zusammenhänge von u. a. Armut und Bildung, was 

eine nachhaltige Veränderung der eigenen Situation erschwert.  

 

Letztendlich lassen sich Auswirkungen der Armutssituation auf soziale Teilhabe 

und das Wohnumfeld feststellen. Der Einfluss des Wohnumfelds kann uner-

wünschte Folgen in anderen Lebensbereichen der Kinder hervorbringen. Ungeach-

tet der negativen Aspekte bietet der neue Lebensraum die Möglichkeit der gesell-

schaftlichen Teilhabe. Aus Sicht des Kindes sollte zwecks individueller Persönlich-

keitsentwicklung ein Ausstieg aus der Armutssituation gesucht werden. Je länger 

diese anhält, desto tiefgreifender sind die Auswirkungen.108 Diese können durch die 

nachfolgenden Aspekte abgeschwächt auftreten. 

 

4.3 Intensität der Auswirkungen 

Die Intensität der Auswirkungen von Armutssituationen auf den Entwicklungspro-

zess des Kindes kann positiv beeinflusst werden. Idealerweise treten die erläuterten 

Auswirkungen in geringerem Ausmaß ein. Ein Faktor, der dies begünstigt, ist Resi-

lienz.  

 
106 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 167; Anlage 33.,  

     sowie BT-Drucksache 19/24200, S. 72. 
107 Vgl. BT-Drucksache 19/24200, S. 73. 
108 Vgl. Zander (2011), S. 278. 
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Resilienz ist die Fähigkeit, Risiken durch seelische Widerstandskraft zu bewälti-

gen.109 Dies ist kein angeborener Charakterzug, sondern eine Fähigkeit, die einem 

Förderungsprozess unterliegt.110 Hierdurch zeigt sich die Bedeutung von Resilienz 

in Bezug auf Kinderarmut. Kinder können durch entsprechende Förderung die Aus-

wirkungen ihrer Situation mitbestimmen. Innerhalb des wechselseitigen Förde-

rungsprozesses erfolgt eine Minimierung von sog. „Risikofaktoren“ und eine För-

derung von sog. „Schutzfaktoren“.111  

 

Risikofaktoren treten in personellen oder strukturellen Aspekten auf. Diese können 

zu einer Beeinträchtigung der Entwicklung des Kindes führen, die sich in den fol-

genden Formen äußert.112 Zum einen ist Armut ein Risikofaktor für Kinder. Dies 

ergibt sich aus den zuvor beschriebenen Auswirkungen in Abschnitt 4. Zum ande-

ren kann die Abwesenheit eines Elternteils bzw. Alleinerziehung ein Risiko für das 

Kind darstellen. Dies ergibt sich aus den in Abschnitt 3.2.1 erläuterten Begleiter-

scheinungen, die mit dieser Familienform einhergehen.  

 

Demgegenüber stehen die Schutzfaktoren. Diese entkräften Risikofaktoren und för-

dern die Entwicklung des Kindes in Form von u. a. folgenden Aspekten.113 Zum 

einen sollte dem Kind mindestens eine feste Bezugsperson gegenüberstehen. Um 

dem Kind eine sichere Grundlage zu bieten sind Anerkennung, Liebe und Verläss-

lichkeit der Person von Bedeutung. Zum anderen können Vorbilder als Schutzfak-

tor agieren. Diese sollen idealerweise ein Verhalten vorleben, welches einen nach-

haltigen Umgang mit Bildung und materiellen Mitteln beinhaltet. Voraussetzung 

ist, dass Vorbilder über eigene Bewältigungsstrategien verfügen, die dem Kind vor-

gelebt werden können. Insbesondere für Kinder, die sich einer sozialräumlichen 

Segregation zuordnen lassen, scheint dies aufgrund der zuvor genannten Wirkung 

der Vorbilder, relevant (vgl. Abschnitt 4.2). Auffällig ist, dass die Mehrheit aller 

Schutzfaktoren keine materiellen Mittel umfassen.  

 
109 Vgl. Zander (2011), S. 286 f. 
110 Vgl. Zander (2011), S. 300. 
111 Vgl. Zander (2011), S. 303. 
112 Vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse (2019), S. 21 f. 
113 Vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse (2019), S. 28 ff. 
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Demnach kann die Förderung von resilientem Verhalten unabhängig von dem ma-

teriellen Umstand der Familie erfolgen. Aus diesen Schutzfaktoren ergeben sich für 

Kinder Orientierungshilfen, die in einer prekären Situation angewandt werden kön-

nen.114 Zwar werden Armutsverhältnisse durch Resilienz nicht verhindert, gleich-

wohl kann ggf. eine Abschwächung der Auswirkungen bewirkt werden.115 

 

Ungeachtet dessen sollte der positive Einfluss von höheren materiellen Mitteln 

nicht unberücksichtigt bleiben. Sollte dies hinsichtlich des eigenen Standpunkts 

nicht realisierbar sein, können familienpolitische Leistungen unterstützend wirken. 

Dies soll im nachfolgenden Abschnitt in Anbetracht des StaFamG näher erläutert 

werden.  

 

5 Familienpolitische Maßnahmen gegen Kinderarmut 

Familienpolitische Maßnahmen dienen zur Bereitstellung von förderlichen Rah-

menbedingungen für alle Familien.116 Die Notwendigkeit der Förderung leitet sich 

aus Art. 6 I GG i. V. m. Art. 20 I GG ab.117 Hieraus ergibt sich die Verpflichtung 

des Gesetzgebers zum Ausgleich familiärer Belastungen.118 Somit sind familienpo-

litische Maßnahmen aufgrund ihrer Eigenart verfassungsrechtlich verankert, wenn-

gleich sich daraus keine konkrete Anspruchsgrundlage ergibt.119 Familienpolitische 

Maßnahmen dienen z. T. zur Existenzsicherung der Familie. Diesem Zweck liegt 

der sog. Familienleistungsausgleich zugrunde, der eine steuerliche Freistellung des 

Existenzminimums der Familie bewirkt.120 Hiermit soll die steuerliche Belastung 

der Familie gemindert werden, um notwendige Ausgaben zu ermöglichen. Das 

steuerlich freizustellende Existenzminimum wird regelmäßig im Existenzmini-

mumbericht der Bundesregierung festgelegt.121 Das sächliche Existenzminimum 

 
114 Vgl. Grotberg (2011), S. 63. 
115 Vgl. Zander (2011), S. 306. 
116 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2020), S. 14; Anlage 34. 
117 Vgl. Badura, in: Grundgesetz Kommentar, Art. 6 Rn. 75. 
118 Vgl. Badura, in: Grundgesetz Kommentar, Art. 6 Rn. 75 ff. 
119 Vgl. Badura, in: Grundgesetz Kommentar, Art. 6 Rn. 77., sowie 

     Uhle, in: BeckOK Grundgesetz, Art. 6 Rn. 35. 
120 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 29. Mai 1990, AZ: 1 BvL 20/84, juris-Rn. 100. 
121 Vgl. Selder, in: Blümich - EStG - KStG - GewStG, § 31 Rn. 35. 
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eines Kindes wird durch KiG oder den Abzug von steuerlichen Kinderfreibeträgen 

der Eltern nach § 32 VI EStG gedeckt.122 Die verfassungsrechtliche Pflicht zur För-

derung der Familie bzw. des Kindes wird insoweit berücksichtigt, dass KiG in vol-

ler Höhe, unabhängig vom EK der Eltern gezahlt wird.  

 

Das BVerfG stellte im Jahr 2010 fest, dass der schulische Bedarf eines Kindes im 

Rahmen des SGB II unzureichend berücksichtigt wird.123 Hiermit wurde die Ge-

setzgebung aufgefordert Änderungen vorzunehmen, sodass eine Unterdeckung der 

Bedarfe vermieden wird. Auf Grundlage dessen erfolgte die Festsetzung des BuT 

in seiner heutigen Form.124 

 
 

Im Folgenden werden die familienpolitischen Maßnahmen des KiZ und BuT im 

Lichte des StaFamG betrachtet.  

 

5.1 Starke-Familien-Gesetz 

Der Name des StaFamG steht für das „Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Fami-

lien und ihren Kindern durch Neugestaltung des Kinderzuschlags und Verbesse-

rung der Leistungen für Bildung und Teilhabe“ vom 29. April 2019.125 Das 

StaFamG ändert durch neun Art. bereits bestehende Regelungen, die u. a. 

§ 6a BKGG und § 28 SGB II betreffen, welche im weiteren Verlauf schwerpunkt-

mäßig untersucht werden. Die Änderungen des KiZ aus § 6a BKGG traten jeweils 

zum 1. Juli 2019 und 1. Januar 2020 in Kraft, während die Änderung des BuT aus 

§ 28 SGB II zum 1. August 2019 umgesetzt wurde.126 In nachfolgender Tabelle 

werden einzelne Aspekte des BuT zeitlich vergleichend gegenübergestellt. Die 

linke Spalte bezeichnet die einzelne Leistung des BuT, während die mittlere und 

rechte Spalte dessen Ausgestaltung jeweils vor und nach dem StaFamG aufzeigt. 

Zwecks Übersichtlichkeit sind Schlüsselwörter kursiv hinterlegt. 

 

 
122 Vgl. Selder, in: Blümich - EStG - KStG - GewStG, § 31 Rn. 36. 
123 Vgl. BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010, AZ: 1 BvL 1/09 Rn. 192, 197. 
124 Vgl. BT-Drucksache 17/3958, S. 18. 
125 StaFamG in der Fassung vom 29. April 2019 (BGBl. I S. 530). 
126 Vgl. BT-Drucksache, 19/8613, S. 3 f. 



Familienpolitische Maßnahmen gegen Kinderarmut 

25 

 

Tabelle 1: Vergleich BuT vor und nach dem StaFamG 

Einzelheiten Vor dem StaFamG Nach dem StaFamG 

BuT § 28 SGB II a.F.127 i. V. m. § 9 

RBEG a.F.128 

§ 28 SGB II i. V. m. § 34 SGB 

XII 

Schulbedarfspaket 

(pro Schuljahr) 

• i. H. v. 100 € 

• gleichbleibender Betrag 

 

• i. H. v. 150 € 

• Dynamisierung des 

Schulbedarfspakets  

Schülerbeförderung • Eigenanteil i. H. v. 5 € • ohne Eigenanteil 

Lernförderung • bei Versetzungsgefähr-

dung 

• unabhängig von einer 

Versetzungsgefähr-

dung 

Mittagsverpflegung • Eigenanteil i. H. v. 1 € • ohne Eigenanteil 

Teilhabebetrag 

(pro Monat) 

• i. H. v. 10 € • i. H. v. 15 € 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den angeführten Gesetzesgrundlagen. 

 

Nach vergleichender Darstellung der Änderungen ergeben sich folgende Ergänzun-

gen. Das Schulbedarfspaket aus § 28 III SGB II i. V. m. § 34 III SGB XII wurde 

um 50 € pro Schuljahr angehoben. Im Bereich des BuT stellt dies eine der wertmä-

ßig höchsten Steigerungen dar. Wenngleich der bisherige Betrag von 100 €, der 

identisch in der Vorgängerregelung zum BuT des § 24a SGB II a.F.129 existierte, 

vom BVerfG aufgrund der fehlenden empirischen Grundlage kritisiert wurde.130 

Ähnlich kritisch wird die empirische Grundlage des jetzigen Betrags von 150 € ge-

sehen.131 Diese Erhöhung ist anhand der Gesetzesbegründung nur teilweise nach-

zuvollziehen. Durch die Dynamisierung des RB der vergangenen Jahre ergab sich 

eine Erhöhung von 20 €, wohingegen die restlichen 30 € auf „zeitgemäße schuli-

sche Anforderungen“132 zurückgehen. Inwiefern dies bzgl. des Digitalisierungsas-

pekts der Schule mit einem fixen Betrag von 30 € zu bewerten ist, bleibt unklar. 

Somit zeigt sich eine z. T. fortsetzende Intransparenz der empirischen Betragser-

mittlung. 

 

 
127 § 28 SGB II in der Fassung vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3159). 
128 § 9 RBEG in der Fassung vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3159). 
129 § 24a SGB II in der Fassung vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2955). 
130 Vgl. BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010, AZ: 1 BvL 1/09 Rn. 203. 
131 Vgl. Lenze (2019), in: info also, S. 112. 
132 BT-Drucksache 19/7504, S. 50. 
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Ferner erwirkt das StaFamG verfahrensbezogene Änderungen. Zum einen geht aus 

§ 37 I 2 SGB II eine verkürzte Antragsstellung hervor, die zeitgleich einen Antrag 

auf Leistungen nach dem SGB II und des BuT, ausgenommen der Lernförderung 

nach § 28 V SGB II, umfasst.133 Die kombinierte Antragsstellung bietet die Mög-

lichkeit einer nahezu automatisierten Auszahlung der Leistung. Wenngleich das 

Schulbedarfspaket aus § 28 III SGB II bereits vor dem StaFamG nach 

§ 37 I 2 SGB II a.F.134 als Kombination beantragt wurde. Daneben besteht aus 

§ 29 VI SGB II die Möglichkeit der gesammelten Abrechnung von Schulausflügen 

durch den Schulträger.135 Diese Regelung sorgt bei kurzfristigen Ausflügen für die 

Teilhabe von allen Kindern, da die betroffenen Eltern nicht in Vorleistung treten 

müssen. 

 

Ebenso bewirkt das StaFamG Änderungen des KiZ aus § 6a BKGG. Diese wer-

den in folgender Tabelle dargestellt.  

 

Tabelle 2: Vergleich KiZ vor und nach dem StaFamG 

Einzelheiten Vor dem StaFamG Nach dem StaFamG 

KiZ § 6a BKGG a.F.136 § 6a BKGG i. V. m. § 20 

BKGG 

Höchstbetrag • i. H. v. 170 € • i. H. v. 185 € 

• Dynamisierung des 

Höchstbetrags  

EK-Anrechnung des 

Kindes 

• Anrechnung zu 100 % • Anrechnung zu 45 % 

EK-Anrechnung der 

Eltern 

• Anrechnung Erwerbs-

EK zu 50 % 

• Anrechnung Erwerbs-

EK zu 45 % 

Höchsteinkommens- 

und Vermögensgrenze 

• bei Überschreitung 

entfällt der KiZ voll-

ständig 

• kein Grenzbetrag 

• fortlaufende Minde-

rung des KiZ 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den angeführten Gesetzesgrundlagen. 

 

Zur tabellarischen Übersicht ergeben sich folgende Ergänzungen. Zu Beginn erhöht 

das StaFamG den Betrag des KiZ nach § 20 II BKGG auf 185 € pro Monat. Dieser 

 
133 Vgl. BT-Drucksache 19/8613, S. 28. 
134 § 37 SGB II in der Fassung vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 453). 
135 Vgl. BT-Drucksache 19/8613, S. 4. 
136 § 6a BKGG in der Fassung vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3000). 
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Betrag war bis zum 31. Dezember 2020 befristet, sodass ab den folgenden Zeiträu-

men eine Dynamisierung aus § 6a II 3 BKGG stattfindet. Hinsichtlich des Zwecks 

des KiZ, eine bedarfsabhängige Deckung des sächlichen Existenzminimums des 

Kindes zu gewährleisten, erscheint der vorherige Fixbetrag hiermit unvereinbar. 

Daneben liegt dem KiZ seit dem StaFamG ein fester BWZ und BMZ von jeweils 

sechs Monaten aus § 6a VII 1 BKGG i. V. m. § 6a VIII 1 BKGG zugrunde. Der 

BWZ von sechs Monaten stellte vor dem StaFamG aus § 6a II 3 BKGG a.F. ledig-

lich eine gebundene Ermessensentscheidung dar. Der BMZ beschreibt den Zeit-

raum, der zur EK- und Vermögensfeststellung herangezogen wird. Dieser wurde 

vor dem StaFamG monatlich betrachtet, sodass unter Umständen nicht mit gleich-

bleibenden Zahlbeträgen gerechnet werden konnte.137  

 

Ferner wurde mit dem StaFamG ein erweiterter Zugang zum KiZ aus 

§ 6a I a BKGG geschaffen, welcher zunächst nach § 20 II BKGG bis zum 31. De-

zember 2023 befristet ist. Dieser kann in Anspruch genommen werden, wenn nach 

§ 6a I a Nr. 1 BKGG ein Betrag von max. 100 € zur Vermeidung von Hilfebedürf-

tigkeit der Familie i. S. d. § 9 SGB II fehlt. Zudem müssen nach Nr. 2 mind. 100 € 

an Absetzbeträgen aus § 11b II, III SGB II für Erwerbs-EK vorliegen, sowie nach 

Nr. 3 kein Leistungsbezug aus dem SGB II oder SGB XII.  

 

Die Änderungen des KIZ und BuT gehen auf den Koalitionsvertrags zwischen den 

Regierungsparteien der CDU/CSU und SPD zurück.138 Das zugrundeliegende Ge-

setzgebungsverfahren diskutierte eine Gesetzesinitiative dessen Entwurf überwie-

gend angenommen wurde. Allerdings finden sich u. a. zwei vorherige Änderungs-

vorschläge nicht im Beschluss wieder. Zum einen sollte Kindesvermögen bei Be-

rechnung des KiZ bis zum doppelten Grundfreibetrag des § 12 II 1 Nr. 1a SGB II 

unberücksichtigt bleiben.139 Demnach wäre ein Vermögen i. H. v. 6.200 € anrech-

nungsfrei. Dieser Vorschlag findet sich weder im endgültigen Beschluss noch in 

der internen Weisung der Familienkasse zum KiZ. Diese enthält lediglich den 

 
137 Vgl. Kühl (2020), in: NZS, S. 365. 
138 Vgl. Bundesregierung (2018), S. 19; Anlage 35. 
139 Vgl. BT-Drucksache 19/7504, S. 57. 
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einfachen Grundfreibetrag nach § 12 II 1 Nr. 1a SGB II i. H. v. 3.100 €.140 Eine 

Begründung dessen ist innerhalb des endgültigen Beschlusses nicht ersichtlich. 

Zum anderen sollte Kindes-EK bis zu einem Betrag von 180 € zu 45 % angerechnet 

werden, darüber hinaus sollte eine Anrechnung zu 100 % stattfinden.141 Anhand des 

Vorschlags wäre ähnlich zu der vorherigen Anrechnungsvorschrift (vgl. Tabelle 2) 

bei einem Betrag ab 280 € kein Zahlbetrag des KiZ verblieben. Diese Änderung 

wurde im Beschluss zugunsten von Alleinerziehenden eindeutig abgelehnt.142  

 

Die zuvor erläuterten Änderungen des StaFamG verfolgen bestimmte Ziele. Einer-

seits soll der veränderte KiZ die Hilfebedürftigkeit der Familie i. S. d. § 9 SGB II 

vermeiden und einen Leistungsbezug der Familie innerhalb des SGB II verhin-

dern.143 Dies gründet u. a. in der Zuständigkeit des Leistungsträgers. Der KiZ wird 

identisch zum KiG nach § 7 II BKGG von der Familienkasse erbracht, sodass le-

diglich ein Leistungsträger zuständig ist. Dies könnte zur Verfahrensvereinfachung 

für die Berechtigten beitragen. Andererseits sind die unterschiedlichen Anrech-

nungsvorschriften des SGB II und des KiZ zu beachten. Diese können unter Um-

ständen im Bereich des KiZ vorteilhafter ausfallen, wie bspw. die Irrelevanz der 

Angemessenheit der Wohnkosten.144 Dem Leistungsträger des KiZ steht im Gegen-

satz zu den Leistungsträgern des SGB II kein Aufforderungsrecht zur Senkung der 

Wohnkosten zu. Des Weiteren soll der KiZ mithilfe der erleichterten Anrechnungs-

vorschriften sowie dem Wegfall der Höchsteinkommens- und Vermögensgrenze 

die Familienerwerbstätigkeit fördern, da dies als nachhaltiger Schutz vor Kinderar-

mut anerkannt wird.145 Außerdem betreffen die Zielsetzungen des BuT innerhalb 

des StaFamG eine Deckung des offenen Schulbedarfs bei steigenden Digitalisie-

rungsanforderungen.146 In Anbetracht der Bedeutung von digitalen Kompetenzen 

(vgl. Abschnitt 3.1) erscheint die Einbindung von digitalen Lehrinhalten von Vor-

teil.  

 
140 Vgl. Familienkasse Direktion (2020), S. 22; Anlage 36. 
141 Vgl. BT-Drucksache 19/7504, S. 57. 
142 Vgl. BT-Drucksache 19/8613, S. 25. 
143 Vgl. BT-Drucksache 19/7504, S. 1. 
144 Vgl. BSG, Urt. v. 14. März 2012, AZ: B 14 KG 1/11 R Rn. 23. 
145 Vgl. BT-Drucksache 19/7504, S. 23. 
146 Vgl. BT-Drucksache 19/7504, S. 21. 
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Zudem sollen Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten unabhängig von der materiel-

len Situation der Familie gewährt werden.147 Das gestiegene Bildungsniveau (vgl. 

Abschnitt 3.1) sowie die negativen Auswirkungen der Kinderarmut auf die Bildung 

des Kindes (vgl. Abschnitt 4.1) unterstreichen die Bedeutung der versetzungsunab-

hängigen Lernförderung, die seither frühzeitig in Anspruch genommen werden 

kann. Daneben weisen beide Leistungen ein gemeinsames Ziel auf. Das StaFamG 

soll die Entbürokratisierung des KiZ und des BuT fördern, um eine höhere Inan-

spruchnahme zu ermöglichen.148 Insbesondere im Bereich des BuT zeigt sich dies 

anhand der möglichen Direktabrechnung aus § 29 VI SGB II sowie der kombinier-

ten Antragsstellung nach § 37 I 2 SGB II. Anhand der Ziele des StaFamG lassen 

sich bestimmte Zielgruppen ableiten, die explizit von den Änderungen profitieren 

sollen. Aufgrund einer erhöhten Armutsgefährdung stehen Alleinerziehende und 

Familien mit geringem EK im Fokus.149 

 

Nach Gegenüberstellung der einzelnen Aspekte des StaFamG sollen in den folgen-

den Abschnitten die Anspruchsvoraussetzungen und inhaltliche Ausgestaltungen 

der Leistungen des BuT und KiZ erläutert werden.  

 

5.2 Bildungs- und Teilhabepaket 

Das BuT gründet auf dem zuvor erläuterten Urteil des BVerfG, das u. a. schulische 

Bedarfe des Kindes als existenziell festlegte.150 Hieraus ergibt sich die Notwendig-

keit der Deckung von bildungs- und teilhabebezogenen Bedarfen des Kindes. Dies 

soll zur Förderung der persönlichen Bildung und Entwicklung des Kindes beitra-

gen, sodass potenzielle Armutssituationen abgeschwächt werden.151 Diese Aufgabe 

kommt den einzelnen Leistungen des BuT zu. Leistungsträger des BuT sind nach 

§ 6 I 1 Nr. 2 SGB II i. V. m. § 44b I 1 SGB II i. V. m. § 6d SGB II i. V. m. 

§ 7 III BKGG das Jobcenter und die Kommunen. Im folgenden Abschnitt wird auf 

Berechtigte des BuT aus den Rechtskreisen des SGB II und BKGG eingegangen. 

 
147 Vgl. BT-Drucksache 19/7504, S. 1. 
148 Vgl. BT-Drucksache 19/8613, S. 56. 
149 Vgl. BT-Drucksache 19/7504, S. 20. 
150 Vgl. BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010, AZ: 1 BvL 1/09 Rn. 192. 
151 Vgl. Leopold, in: jurisPK - SGB II, § 28 Rn. 55. 
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Die Leistungen des BuT werden als eigenständiger Bedarf des Kindes anerkannt, 

der ggf. unabhängig von einer anderweitigen SGB II Berechtigung besteht.152 Somit 

kann trotz eigenem EK der Eltern ein offener Bildungs- oder Teilhabedarf des Kin-

des bestehen. Unter welchen Voraussetzungen ein Bedarf des BuT geltend gemacht 

werden kann und welche Einzelheiten unter die Leistungen zu subsumieren sind, 

wird im nächsten Abschnitt dargestellt.  

 

5.2.1  Anspruchsvoraussetzungen  

Die Anspruchsvoraussetzungen des BuT unterscheiden sich geringfügig nach den 

Rechtskreisen des SGB II und des BKGG. Für den Rechtskreis des BKGG gelten 

folgende Voraussetzungen. 

 

Zunächst muss für das Kind aus § 6b I 1 BKGG ein Anspruch auf KiG nach dem 

EStG oder BKGG bestehen. Weiter muss das betreffende Kind im Haushalt leben 

sowie der Bezug des KiZ nach § 6b I 1 Nr. 1 BKGG vorliegen. Hierbei ist der Bezug 

des KiZ für ein beliebiges Kind ausreichend, sodass dies auch durch ein Geschwis-

terkind erfüllt werden könnte.153 Ferner muss für das betreffende Kind und dessen 

Elternteil nach § 6b I 1 Nr. 2 BKGG Wohngeld bezogen werden. Die Anspruchs-

voraussetzungen des KiZ- und Wohngeldbezugs sind alternativ zu erfüllen. Die 

restlichen Anspruchsvoraussetzungen des § 28 SGB II gelten für den Rechtskreis 

des BKGG nach § 6b II 2 BKGG entsprechend. Die Voraussetzungen des BuT im 

SGB II richten sich nach § 19 II 1 SGB II i. V. m. § 28 SGB II. Diese werden durch 

besondere Kriterien der einzelnen Leistungen ergänzt. Unterschieden werden diese 

in Bedarfe für Bildung und solche für Teilhabe, denen z. T. unterschiedliche Vo-

raussetzungen zugrunde liegen.  

 

Die Bedarfe für Bildung betreffen die Leistungen des § 28 II bis VI SGB II. Diese 

werden nach § 28 I 2 SGB II für Schüler*innen von allgemein- und berufsbildenden 

Schulen erbracht, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und keine Aus-

bildungsvergütung erhalten. Allgemeinbildendende Schulen sind u. a. Gymnasien, 

 
152 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 28 Rn. 5. 
153 Vgl. Kühl, in: jurisPK - SGB II, § 6b BKGG Rn. 8. 
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Realschulen und Hauptschulen.154 Nach Rechtsprechung des BSG sind auch private 

Schulträger wie bspw. Waldorfschulen unter diesen Begriff zu subsumieren.155 Be-

rufsbildende Schulen sind u. a. berufliche Gymnasien oder Fachschulen.156 Wenn-

gleich innerhalb der juristischen Literatur hierzu keine einstimmige Meinung ver-

treten wird, da nach anderer Ansicht bspw. Fachschulen als Berufsbildende Schulen 

ausgenommen sind.157 Inwiefern diese Ansicht vertreten werden kann, obwohl 

Fachschulen in angrenzenden Regelungen z. B. als Tatbestand zur Zahlung von 

KiG nach Vollendung des 18. Lebensjahres gem. § 32 IV 1 Nr. 2 a EStG anerkannt 

werden158, erscheint fraglich.  

 

Der Bedarf für Teilhabe umfasst den Teilhabebetrag aus § 28 VII SGB II. Dieser 

wird Kindern nach § 28 VII 1 SGB II bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 

unabhängig vom Schulbesuch, gewährt. Inwiefern das 18. Lebensjahr als angemes-

sene Altersgrenze bestimmt wurde, lässt sich der Gesetzesbegründung nicht ent-

nehmen.159 Ebenso wird keine Aussage zur Abweichung von sonstigen Altersgren-

zen für Kinder im SGB II getroffen. Weshalb Kinder bis zur Vollendung des 25. Le-

bensjahres einer BG i. S. d. § 7 III Nr. 4 SGB II angehören können, der Betrag zur 

Sicherung ihrer gesellschaftlichen Teilhabe allerdings nur bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres gewährt wird, bleibt offen. Folglich erscheint diese Altersgrenze 

nur bedingt nachvollziehbar.160 

 

5.2.2  Leistungsumfang 

Innerhalb der einzelnen Leistungen des BuT findet nach § 6b II 1 BKGG i. V. m. 

§ 28 II bis VII SGB II keine inhaltliche Unterscheidung statt. Die erste Leistung 

umfasst Schulausflüge und Klassenfahrten nach § 28 II 1 Nr. 1, 2 SGB II. Schul-

ausflüge und Klassenfahrten sind schulisch organisierte Exkursionen, die außerhalb 

der Schule stattfinden und dessen Kosten i. d. R. von den Schüler*innen getragen 

 
154 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 6. 
155 Vgl. BSG, Urt. v. 5. Juli 2017, AZ: B 14 AS 29/16 R Rn. 17. 
156 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 6. 
157 Vgl. Breitkreuz, in: BeckOK Sozialrecht, § 28 Rn. 2. 
158 Vgl. Selder, in: Blümich - EStG – KStG - GewStG, § 32 Rn. 39. 
159 Vgl. BT-Drucksache 17/3404, S. 106. 
160 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 51. 
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werden.161 Ziel ist es, die Ausgrenzung von sozial schwächeren Schüler*innen zu 

vermeiden.162 Zur Verwirklichung dessen kann unter Umständen auch ein Aus-

landsaufenthalt gewährt werden.163 In Anbetracht der Bildungsfolgen von Kinder-

armut (vgl. Abschnitt 4.1) erscheint der Ausbau der sprachlichen Kompetenz des 

Kindes als relevant, da diese z. B. beim Ablegen des Abiturs vorteilhaft ist. Die 

Leistung beinhaltet alle tatsächlichen Aufwendungen, die mit der Exkursion in Zu-

sammenhang stehen.164  

 

Umstritten ist dagegen die Übernahme von Taschengeld.165 Für die Übernahme des 

Taschengeldes durch den Leistungsträger spricht, dass die Kosten nicht im Voraus 

exakt angespart werden können. Zudem entstehen höhere Kosten als am Wohnort, 

da typisch touristische Orte besucht werden, an denen bspw. im Restaurant oder 

Imbiss gegessen wird. Hierbei besteht insbesondere bei jüngeren Kindern keine 

Wahlfreiheit der örtlichen Lokalität. Deshalb könnten Eltern ihr Kind aus finanzi-

ellen Gründen vom Ausflug befreien.166 Dagegen spricht der Einsparungseffekt, da 

Aufwendungen zuhause unterbleiben.167 Dieser Ansicht folgt die Rechtsprechung, 

sodass Taschengeld laufend nicht unter § 28 II SGB II subsumiert wird. Aufgrund 

der bereits erläuterten (außer-)schulischen Exklusion des Kindes (vgl. Abschnitt 

4.2) sowie dem Zweck der Leistung, diese Exklusion aus materiellen Gründen zu 

verhindern168, kann der ständigen Rechtsprechung nicht gefolgt werden. Regelmä-

ßig hält sich die Höhe des Taschengeldes in einem akzeptablen Rahmen, sodass die 

Minderung von Auswirkungen der Kinderarmut überwiegt. Somit sollte zumindest 

eine anteilige Übernahme des Taschengeldes erfolgen.  

 

Eine weitere Leistung des BuT ist das Schulstartpaket des § 28 III SGB II i. V. m. 

§ 34 III SGB XII. Diese Leistung wird nach § 28 III SGB II regelmäßig zum 

 
161 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 28 Rn. 10 f. 
162 Vgl. Lenze, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 28 Rn. 7. 
163 Vgl. Leopold, in: jurisPK - SGB II, § 28 Rn. 78. 
164 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 9. 
165 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 28 Rn. 14. 
166 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 10. 
167 Vgl. LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 22. Juni 2010, AZ: L 13 AS 678/10 Rn. 21., 

     sowie SG Saarbrücken, Beschl. v. 16. Januar 2012, AZ: S 12 AS 6/12 ER juris-Rn. 19.  
168 Vgl. LSG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 20. November 2019, AZ: L 2 AS 154/19 Rn. 29 f. 
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1. August und 1. Februar eines Jahres ausgezahlt. Der Gesamtbetrag von 150 € wird 

auf 100 € im August und 50 € im Februar gem. § 34 III 1 SGB XII verteilt. Aufgrund 

der Dynamisierung des Betrags nach § 34 III a 3 SGB XII beträgt der Gesamtbetrag 

für 2021 nach der Anlage zu § 34 SGB XII 154,50 €. Dies soll zur Anpassung des 

Betrags an die üblichen Preissteigerungen dienen.169 Die Leistung umfasst die An-

schaffung von Schulmaterialien wie bspw. Schulranzen, Taschenrechner oder 

Stifte.170 Dabei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung,171 sodass 

andere Güter in Einzelfällen ebenfalls hieraus finanziert werden können. Bei ana-

loger Anwendung der Ansparungskonzeption des RB auf das Schulbedarfspaket 

könnte der Erwerb von digitalen Geräten wie Laptop oder Tablet ermöglicht wer-

den. Hierdurch würden digitale Kompetenzen des Kindes gestärkt werden, sodass 

diese Auswirkung von Kinderarmut gemindert und bildungsförderliche Aspekte 

hervorgehoben werden könnten (vgl. Abschnitt 4.1). 

 

Bis Ende 2020 war nicht abschließend geklärt, ob Schulbücher unter § 28 III SGB II 

zu fassen sind. Dagegen sprach, dass diese weitgehend vom RB oder der Lernmit-

telfreiheit des Bundeslandes umfasst sein sollten.172 Für eine Kostenübernahme 

sprach dennoch, dass ausgeprägte Ungleichheiten zwischen den einzelnen Bundes-

ländern entstehen könnten, da nicht alle Bundesländer eine Lernmittelfreiheit an-

bieten und Schulbücher weiterhin ein Hauptlehrmittel darstellen. Falls eine Leihe 

nicht möglich ist, müssten jedes Schuljahr neue Schulbücher gekauft werden, was 

kostenintensive Belastungen hervorrufen könnte. Diese Ansicht wurde von der 

Rechtsprechung als vorzugswürdig angesehen. Das BSG erkannte, dass der Anteil 

des RB für Schulbücher zu gering bemessen ist.173 Außerdem wurde bei fehlender 

Lernmittelfreiheit ein laufender Bedarf des Kindes anerkannt, sodass ein Anspruch 

des Kindes gegen den Leistungsträger auf Übernahme der Kosten besteht.174 Auf 

Grundlage dessen wurde der § 21 VI a SGB II eingefügt, der einen regelmäßigen 

 
169 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 16. 
170 Vgl. BT-Drucksache 17/3404, S. 105. 
171 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 28 Rn. 20. 
172 Vgl. BT-Drucksache 17/3404, S. 104. 
173 Vgl. BSG, Urt. v. 8. Mai 2019, AZ: B 14 AS 13/18 R Rn. 20. 
174 Vgl. BSG, Urt. v. 8. Mai 2019, AZ: B 14 AS 13/18 R Rn. 29 ff.  
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Mehrbedarf an Schulbüchern bei fehlender Lernmittelfreiheit anerkennt.175 Eine 

Kostenbelastung aufgrund notwendiger Schulbücher wird somit durch den normier-

ten Anspruch des Kindes verhindert.  

 

Als andere Leistung können unter den Voraussetzungen des § 28 IV SGB II Schü-

lerbeförderungskosten gewährt werden. Zunächst muss die nächstgelegene Schule 

des gewählten Bildungsgangs nach § 28 IV 2 SGB II besucht werden. Der Bil-

dungsgang beschreibt ein Schulprofil mit besonderer inhaltlicher Ausrichtung.176 

Hierunter fallen nach § 28 IV 2 SGB II u. a. Sportgymnasien oder Ganztagsschulen. 

Als nächstgelegen zählt die kürzeste Entfernung oder die problemlose ÖPNV An-

bindung.177 Des Weiteren müssen die Schüler*innen nach § 28 IV 1 SGB II auf die 

Beförderung angewiesen sein. Hierbei ist regelmäßig entscheidend, ob die Entfer-

nung zumutbar zu Fuß zurückgelegt werden kann. Das Maß des Zumutbaren ent-

spricht dabei einer Strecke von drei Kilometern.178 Bei Vorliegen der Vorausset-

zungen können die Schülerbeförderungskosten nach Wegfall der Eigenbeteiligung 

(vgl. Abschnitt 5.1) in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen übernommen wer-

den.  

 

Die Lernförderung aus § 28 V SGB II dient der Förderung von verschiedenen De-

fiziten, die u. a. einzelne Fächer sowie Grundkompetenzen des Lesens und Schrei-

bens umfassen.179 Diese Grundkompetenzen sind für den bildungs- und beruflichen 

Erfolg und die damit zusammenhängende Armutsvermeidung von Bedeutung. Die 

Lernförderung wird beim Vorliegen folgender Voraussetzungen gewährt. Die För-

derung muss zur Erreichung der schulischen Lernziele geeignet sein.180 Darüber 

hinaus muss die außerschulische Förderung zusätzlich erforderlich sein. Dies kann 

nur bejaht werden, wenn eine schulische oder familiäre Förderung des Kindes als 

nicht ausreichend anzusehen ist.181 Daneben muss die Angemessenheit der 

 
175 Vgl. BT-Drucksache 19/24034, S. 36. 
176 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 18. 
177 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 28 Rn. 27. 
178 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 20. 
179 Vgl. BSG, Urt. v. 25. April 2018, AZ: B 4 AS 19/17 R Rn. 22. 
180 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 27. 
181 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 31. 
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Förderung vorliegen. Dazu müsste die Förderung kostengünstig sein.182 Hierbei 

werden ggf. Referenzwerte oder eigenständige Kostenvergleiche herangezogen. 

Seit dem StaFamG ist diese Voraussetzung, unabhängig von einer Versetzungsge-

fährdung zu prüfen, sodass frühzeitig auf sichtbare Defizite reagiert werden kann 

(vgl. Abschnitt 5.1). Bei Vorliegen der Voraussetzungen sind die Kosten in voller 

Höhe, als Geldleistung oder Gutschein zu erbringen.183 Als einzige Leistung des 

BuT nach § 37 I 2 SGB II ist diese gesondert zu beantragen.  

 

Außerdem kann eine Kostenübernahme für das gemeinschaftliche Mittagessen von 

Schüler*innen und Kindern in Tageseinrichtungen nach § 28 VI 1 SGB II gewährt 

werden. Das Mittagessen muss in schulischer Gemeinschaft eingenommen werden, 

um die soziale Integration des Kindes zu stärken.184 Allenfalls kann der schulische 

Begriff durch schulnahe Nachmittagsbetreuungen erweitert werden.185 Das Mittag-

essen ist gegenüber dem Kioskverkauf abzugrenzen, der zuweilen in Schulen ohne 

Mensa angeboten wird.186 Der Zweck der sozialen Integration würde hierdurch 

nicht erreicht werden. Seit dem Wegfall der Eigenbeteiligung (vgl. Abschnitt 5.1) 

richtet sich die Höhe der Leistung nach den tatsächlichen Aufwendungen, die sich 

an den Schultagen des jeweiligen Bundeslandes orientieren.187 Somit entstehen der 

Familie für ein schulisches Mittagessen keine eigenen Kosten, welche von einer 

Inanspruchnahme der Leistung abhalten könnten. 

 

Als letzte Leistung des BuT kann der Teilhabebetrag aus § 28 VII SGB II gewährt 

werden. Im Gegensatz zu den vorherigen Bildungsleistungen besteht der Anspruch 

auf diese Teilhabeleistung lediglich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des 

Kindes. Zudem ist die schulische Ausbildung keine weitere Voraussetzung. 

§ 28 VII 1 Nr. 1 bis 3 SGB II enthält eine abschließende Aufzählung von Teilhabe-

formen, die förderungsfähig sind.188 Unter Nr. 1 werden u. a. Mitgliedsbeiträge 

 
182 Vgl. BT-Drucksache 17/3404, S. 105 f. 
183 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 32 f. 
184 Vgl. BT-Drucksache 19/8613, S. 26. 
185 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 37. 
186 Vgl. BT-Drucksache 17/3404, S.106.  
187 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 40. 
188 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 42. 
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oder Kursgebühren für Sport oder Kultur verstanden.189 Die Zahlung dessen ist zu-

meist der erste Schritt zur Teilnahme an organisierten Teilhabeformen. Mitglieds-

beiträge für kostenintensive Sportarten können durch den Betrag jedoch nicht voll-

umfänglich gedeckt werden, sodass diese ggf. nur für ausgewählte Monate betrie-

ben werden können.190 Inwiefern es sinnvoll erscheint, Mannschaftssportarten zeit-

weise auszusetzen bleibt offen. Vermutlich ergibt sich hieraus kein positiver Effekt 

auf die sportliche Betätigung oder das Mannschaftsgefühl des Kindes. Der Unter-

richt nach Nr. 2 umfasst künstlerische Bereiche, die in Form von angeleiteten Stun-

den wie bspw. Musikunterricht angeboten werden.191 Dem Kind steht es jedoch frei, 

den Betrag anzusparen und ihn für organisierte Freizeiten von mehreren Tagen nach 

Nr. 3 einzusetzen.192 Diese Ansparungskonzeption fördert die monetäre Bildung 

des Kindes, indem ein verantwortungsvoller Umgang mit materiellen Mitteln auf-

gezeigt wird, der positive Nebeneffekte wie die Teilnahme an einer Freizeit auslöst. 

 

Neben den drei Alternativen ergibt sich aus § 28 VII 2 SGB II eine weitere Mög-

lichkeit der Kostenübernahme. Hierbei handelt es sich um Einzelfallentscheidun-

gen. Die Aufwendungen müssen in Zusammenhang mit der Aktivität stehen sowie 

eine eigene Kostenübernahme unzumutbar erscheinen lassen. Unzumutbar sind 

Aufwendungen, die nicht durch entsprechende Positionen im RB oder einen Rest-

betrag der 15 € des § 28 VII 1 SGB II gedeckt werden können.193 Während der 

Gesetzgeber diese Regelung als Ermessensvorschrift ausgestaltet hat, sieht das 

BVerfG zumindest in Bezug auf Fahrtkosten eine Anspruchsgrundlage.194 Damit 

bestehen i. d. R. auskömmliche Möglichkeiten zur Finanzierung von grundlegen-

den Teilhabeformen, wenngleich kostenintensive Teilhabeformen nicht möglich 

sind. Die Auszahlung des Betrags erfolgt als Pauschale bei einfachem Nachweis 

von Kosten, die sich unter Nr. 1 bis Nr. 3 subsumieren lassen.195 

 
189 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 28 Rn. 63. 
190 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 44. 
191 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 28 Rn. 65. 
192 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 28 Rn. 66. 
193 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 49. 
194 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 23. Juli 2014, AZ: 1 BvL 10/12 Rn. 132. 
195 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 28 Rn. 47. 
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Inwieweit die erläuterten Leistungen des BuT in Anspruch genommen werden, wird 

im folgenden Abschnitt dargestellt.  

 

5.2.3  Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets  

Zur Beurteilung der Wirkung des BuT auf Kinderarmut wird neben dem Leistungs-

umfang auch die Zahl der Anspruchsberechtigten betrachtet. Diese errechnet sich 

aus dem Verhältnis von allg. Leistungsberechtigten vor Vollendung des 25. Lebens-

jahres nach dem SGB II und den Anspruchsberechtigten der einzelnen Leistungen.  

Aufgrund der Alterspanne der Lb. kann keine Inanspruchnahme des Teilhabebe-

trags aus § 28 VII SGB II ausgewiesen werden. Für August 2019196 und August 

2020197 ergeben sich folgende Anspruchsberechtigte.  

 

Tabelle 3: Inanspruchnahme BuT 2019/2020 

Einzelheiten August 2019 August 2020 

Ausflüge/Klassenfahrt 3,72 % 2,68 % 

Schulbedarfspaket 40,51 % 41,77 % 

Schülerbeförderung 0,70 % 0,62 % 

Lernförderung 3,15 % 4,14 % 

Mittagsverpflegung 15,63 % 16,11 % 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den zuvor angeführten Quellen. 

 

Es zeigt sich, dass die Zahl der Anspruchsberechtigten des BuT im SGB II nach 

dem StaFamG geringfügig gestiegen oder z. T. gesunken ist. Hierbei ist die vor-

herrschende Pandemiesituation zu beachten, aufgrund dessen Schulschließungen 

Ausflüge oder schulisches Mittagessen obsolet machen. Der niedrigen Zahl an 

Schülerbeförderungsberechtigten könnten im Monat August andauernde Sommer-

ferien zugrunde liegen. Dagegen ergibt sich die hohe Zahl an Schulbedarfspaketbe-

rechtigten aus dessen Auszahlungszeitpunkt des Augusts nach § 28 III SGB II. Al-

lerdings muss die Anspruchsberechtigung z. B. aufgrund fehlender Mitwirkung 

nicht zur tatsächlichen Auszahlung der Leistung führen. 

 

 
196 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2019), Tabellenblatt Nr. 4; Anlage 37. 
197 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020a), Tabellenblatt Nr. 4; Anlage 38. 
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Dem Grunde nach zeigt sich ein sinnvoll ausgestaltetes Bedarfskonzept zur Unter-

stützung der Bildungs- und Teilhabebedarfe eines Kindes. Es werden vielfältige 

Lebensbereiche angesprochen, die sowohl den schulischen als auch außerschuli-

schen Bereich abdecken. Allerdings kann das BuT sein gesamtes Potential erst ent-

falten, wenn ausreichend bedürftige Familien bzw. Kinder zu Anspruchsberechtig-

ten werden.  

 

5.3 Kinderzuschlag 

Der KiZ kann ergänzend zum KiG nach § 6a II 1 BKGG bezogen werden. Dieser 

wirkt als bedarfs- und einkommensabhängige Transferleistung zur Sicherung des 

sächlichen Existenzminimums des Kindes.198 Äquivalent zum KiG, wird der KiZ 

nach § 7 I, II BKGG durch die Familienkassen des Landes erbracht. Einerseits soll 

durch den KiZ vermieden werden, dass Familien nur aufgrund der Bedarfe ihrer 

Kinder SGB II Leistungen beanspruchen müssen.199 Andererseits entsteht durch 

den KiZ ein Zugang zum BuT aus § 6b BKGG sowie eine Kostenbefreiung für die 

Kinderbetreuung aus § 90 IV 2 SGB VIII. Im nachfolgenden Abschnitt werden die 

Anspruchsvoraussetzungen und Berechnungsschritte des KiZ erläutert, die an den 

Vorschriften des SGB II angelehnt sind. Die Anzahl der Lb. kann nicht ausgewiesen 

werden, da aufgrund der aktuellen Umstände keine validen Daten zur Verfügung 

stehen, die Rückschlüsse auf die Effektivität des StaFamG zulassen.  

 

5.3.1  Anspruchsvoraussetzungen  

Die Anspruchsvoraussetzungen des KiZ müssen nach § 6a VIII 5 BKGG zu Beginn 

des BWZ vorliegen. Der BWZ beginnt nach § 6a VII 2 BKGG i. d. R. mit dem An-

tragsmonat. Es sind die folgenden vier Anspruchsvoraussetzungen aus Sicht der 

Eltern nach § 6a I BKGG zu erfüllen. 

 

Zum einen muss das unverheiratete Kind bis max. zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres im Haushalt der Eltern wohnen. Außerdem muss nach Nr. 1 für das Kind ein 

 
198 Vgl. Kühl (2020), in: NZS, S. 363. 
199 Vgl. BT-Drucksache 19/8613, S. 2. 
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Anspruch der Eltern auf KiG nach dem EStG oder BKGG bestehen. Ferner muss 

nach Nr. 2 je nach Familienstand eine Mindest-EK-Grenze erreicht werden. Der 

pauschale Grenzbetrag für Paare liegt bei 900 €, für Alleinerziehende bei 600 €. 

Hiermit ist zu prüfen, ob das EK der Eltern, unabhängig von KiG, KiZ oder Wohn-

geld zur eigenen Bedarfsdeckung genügt. Der Begriff des EK bzw. Vermögens 

i. S. d. SGB II folgt in laufender Rechtsprechung des BSG der sog. „modifizierten 

Zuflusstheorie“.200 Demnach ist EK eine Einnahme in Geld, die nach Antragsstel-

lung hinzukommt, während Vermögen eine Einnahme in Geld ist, die bereits vor 

Antragsstellung vorhanden war.201 Somit fällt unter EK bspw. Erwerbs- oder Er-

werbsersatz-EK. Zur Prüfung der Mindest-EK-Grenze ist das EK im BMZ zu be-

rücksichtigen.202 Der BMZ bildet nach § 6a VIII 1 BKGG einen Durchschnittswert 

des EK der letzten sechs Monate vor Antragsstellung ab. Für diese Voraussetzung 

wird das EK der Eltern frei von jeglichen Absetzbeträgen des SGB II angerechnet, 

da zur Erreichung einer Mindest-Grenze die Minderung des EK nachteilig wäre.203 

Folglich wird das Brutto-EK angerechnet. Elterliches Vermögen bleibt in diesem 

Schritt aufgrund der normierten Beschränkung auf § 11 I 1 SGB II außer Betracht.  

 

Als letzte Voraussetzung nach Nr. 3 ist zu prüfen, ob bei Bezug des KiZ keine Hil-

febedürftigkeit der Familie i. S. d. § 9 SGB II besteht. Diese besteht, wenn die Be-

darfe der §§ 20 ff. SGB II, die zum Lebensunterhalt dienen, nicht durch u. a. eige-

nes EK oder Vermögen gedeckt werden können.204 Vor dem StaFamG forderte 

§ 6a I Nr. 4 1 BKGG a.F., dass Hilfebedürftigkeit vermieden werden müsse. Hie-

raus wurde geschlossen, dass ohne den KiZ Hilfebedürftigkeit bestehen muss, wes-

wegen zu Beginn ein zusätzlicher Prüfungsschritt notwendig war.205 

§ 6a I Nr. 3 1 BKGG stellt explizit auf die Hilfebedürftigkeit i. S. d. SGB II ab. 

Hieraus ergibt sich ein Ausschlusstatbestand für ähnliche Leistungssysteme wie 

bspw. dem SGB XII oder dem AsylbLG. Diesem Ausschluss wird z. T. mit 

 
200 Vgl. Geiger, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 11 Rn. 16. 
201 Vgl. Geiger, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 11 Rn. 17 f. 
202 Vgl. Familienkasse Direktion (2020), S. 17; Anlage 39. 
203 Vgl. Kühl (2020), in: NZS, S. 363. 
204 Vgl. Korte/Geiger, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 9 Rn. 3. 
205 Vgl. Kühl, in: jurisPK - SGB II, § 6a BKGG Rn. 50. 
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verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, da ein Verstoß gegen den Gleichheits-

satz aus Art. 3 I GG gesehen wird.206  

Andere Ansicht wird vertreten, indem bspw. das AsylbLG als ein vom SGB II zu 

trennendes Leistungssystem betrachtet wird, weswegen keine verfassungsrechtli-

chen Bedenken gesehen werden.207 Zum Teil könnte dem Ausschluss gefolgt wer-

den. Der KiZ soll den SGB II Bezug vermeiden, da ein teilweise restriktiver Cha-

rakter des Leistungssystems vermutet wird, der z. B. bei Missachtung der Mitwir-

kungspflichten und der folgenden Sanktionierung ersichtlich wird. Solche Ausprä-

gungen sind z.B. im SGB XII nicht existent, sodass ein Schutz vor diesem Leitungs-

system nicht notwendig erscheint. Entgegenzuhalten ist, dass z. B. die Höhe des RB 

des SGB II und SGB XII identisch ist, weswegen die materiell prekäre Situation 

des Kindes nicht zwischen den Leistungssystemen unterscheidet. Ausgehend von 

einem sozialrechtlichen Standpunkt bleibt offen, welcher Ansicht zu folgen ist.  

Bevor die Hilfebedürftigkeit i. S. d. § 9 SGB II geprüft wird, muss der KiZ durch 

Anrechnung von EK und Vermögen berechnet werden. Dies folgt im nächsten Ab-

schnitt.  

 

5.3.2 Leistungsumfang und Einkommensanrechnung  

Ausgehend vom Höchstbetrag des KiZ von 205 € im Jahr 2021208, mindert sich 

dieser um anrechenbares EK und Vermögen des Kindes bzw. der Eltern. Hiervor 

muss zunächst der Gesamtbedarf der Familie i. S. d. SGB II festgestellt werden. 

Dieser besteht nach § 19 I 3 SGB II aus dem RB, Mehrbedarf und den KdU.  

 

Der RB ist als Pauschalbetrag nach § 20 SGB II (vgl. Abschnitt 3.2.2) mit einer 

Ansparkonzeption versehen, die bei unregelmäßigen Ausgaben eingesetzt werden 

soll.209 Aus § 6 I Nr. 2 RBEG ergibt sich bspw. ein Anteil des RB von Kindern 

 
206 Vgl. Münzner, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 6a BKGG 

     Rn. 22., sowie Conradis, in: Mutterschutz - Elterngeld - Elternzeit - Betreuungsgeld,  

     § 6a BKGG Rn. 5. 
207 Vgl. Kühl, in: jurisPK - SGB II, § 6a BKGG Rn. 56. 
208 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2021); Anlage 40. 
209 Vgl. Lenze, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 20 Rn. 23. 
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zwischen 6 und 13 Jahren für Bekleidung und Schuhe von 36,49 €. Dieser kann 

bspw. zum Erwerb von Winterkleidung mehrere Monate angespart werden.  

 

Der Mehrbedarf nach § 21 SGB II steht in Ergänzung zum RB. Dies ist ein pau-

schaler Betrag nach einem prozentualen Anteil des maßgeblichen RB. Etwa steht 

Alleinerziehenden nach § 21 III Nr. 1 SGB II je nach Anzahl bzw. Alters der Kinder 

ein Mehrbedarf von mindestens 12 % des RB zu.  

 

Hinzu kommen die KdU nach § 22 SGB II. Diese umfassen Aufwendungen wie 

Miete und Nebenkosten210, die nach § 22 I 1 SGB II in tatsächlicher Höhe anerkannt 

werden, soweit sie angemessen sind. Angemessen bzgl. der Wohnungsgröße sind 

bei zwei Personen knapp 60 qm2 und bei vier Personen zwischen 85 und 90 qm2.211 

Die tatsächlichen Aufwendungen werden nach dem Kopfteilprinzip auf alle Perso-

nen der BG zu gleichen Anteilen aufgeteilt.212 Die Summe aller angeführten Posi-

tionen ergibt den Gesamtbedarf der Familie, der zur Prüfung der Hilfebedürftigkeit 

i. S. d. § 9 SGB II herangezogen wird.  

 

Zuvor wird das EK und Vermögen des Kindes auf den Höchstbetrag des KiZ nach 

§ 6a III BKGG angerechnet. Das zu berücksichtigende EK des Kindes i. S. d. 

§ 11 SGB II umfasst z. B. Waisenrenten, Unterhaltszahlungen oder Erwerbs-EK.213 

KiZ, KiG und Wohngeld bleiben nach § 6a III 2 BKGG außer Betracht. Außerdem 

wird EK von Schüler*innen vor Vollendung des 25. Lebensjahres aus Feriener-

werbstätigkeiten nach § 1 IV ALG II-V bis zu einem Betrag von 2.400 € pro Ka-

lenderjahr nicht angerechnet. Darüber hinaus wird Erwerbs-EK von Kindern vor 

Vollendung des 15. Lebensjahres nach § 1 I Nr. 9 ALG II-V bis zu einem monatli-

chen Betrag von 100 € nicht angerechnet.  

Das anrechenbare EK des Kindes wird ggf. um Absetzbeträge des § 11b SGB II 

gemindert. Nach Abzug von Steuern und Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung 

nach § 11b I Nr. 1 und Nr. 2 SGB II entsteht i. d. R. das Netto-EK. Hiervon wird 

 
210 Vgl. Lauterbach, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 22 Rn. 19. 
211 Vgl. Berlit, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 22 Rn. 75. 
212 Vgl. Lauterbach, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 22 Rn. 28. 
213 Vgl. Familienkasse Direktion (2020), S. 19; Anlage 41. 



Familienpolitische Maßnahmen gegen Kinderarmut 

42 

 

bei erwerbsfähigen Lb. nach § 11b II SGB II ein Grundabzugsbetrag i. H. v. 100 € 

abgezogen. Zusätzlich kann bei erwerbsfähigen Lb. vom Erwerbs-EK der Erwerbs-

tätigenfreibetrag nach § 11b III 1 Nr. 1 SGB II abgezogen werden. Ausgehend vom 

Brutto-EK abzüglich des Grundabzugsbetrags214 sind vom EK, welches zwischen 

100,01 € und 1.000 € liegt, 20 % abzusetzen. Nach Nr. 2 sind vom weiteren Betrag, 

der zwischen 1.000,01 € und 1.200 € liegt, 10 % abzusetzen. Da Kinder vor Voll-

endung des 15. Lebensjahres nicht als erwerbsfähig i. S. d. § 7 I 1 Nr. 1 SGB II 

gelten, ergibt sich ein reduzierter Anwendungsbereich. Nach Abzug aller Absetz-

beträge werden die EK des Kindes summiert. Hiervon findet nach § 6a III 3 BKGG 

ein kumulierter Abzug i. H. v. 45 % am Höchstbetrag des KiZ statt.  

 

Im nächsten Schritt wird anrechenbares Vermögen des Kindes i. S. d. § 12 SGB II 

berücksichtigt. Hierunter fallen z. B. Beträge auf dem Giro- und Sparkonto sowie 

andere Vermögensgegenstände.215 Diese sind nach § 12 IV 1 SGB II mit ihrem 

Verkehrswert anzusetzen, der den Veräußerungsbetrag darstellt.216 Vermögen des 

Kindes ist jedoch nur zu berücksichtigen, insoweit es die Gesamtsumme der maß-

geblichen Freibeträge des § 12 II SGB II übersteigt. Folgende Freibeträge sind ohne 

Nachweis von Aufwendungen abzusetzen. Auf der einen Seite der Grundfreibetrag 

für Kinder vor Vollendung des 18. Lebensjahres nach § 12 II 1 Nr. 1a SGB II i. H. v. 

3.100 €. Auf der anderen Seite der Freibetrag für notwendige Anschaffungen nach 

§ 12 II 1 Nr. 4 SGB II, der für jeden Lb. der BG 750 € beträgt. Dieser resultiert aus 

der Ansparungskonzeption des RB, sodass ein angesparter Betrag nicht zu anre-

chenbarem Vermögen führt.217 Sofern hier ein offener Freibetrag des Kindes be-

steht, kann dieser auf dessen Eltern übertragen werden.218 Insoweit nach Abzug al-

ler Freibeträge übersteigendes Vermögen verbleibt, wird dieses zu 100 % am KiZ 

angerechnet. Ist das anzurechnende Vermögen höher als der monatliche KiZ, ent-

fällt der Anspruch nach § 6a III 6 BKGG vollständig. Ist es geringer als der monat-

liche KiZ, wird der KiZ nach § 6a III 7 BKGG im ersten Monat um diesen Betrag 

gemindert und in den folgenden Monaten ungemindert ausgezahlt. Aus den KiZ 

 
214 Vgl. Geiger, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 11b Rn. 66. 
215 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 12 Rn. 19. 
216 Vgl. Schwabe, in: SGB II / SGB III - Grundsicherung und Arbeitsförderung, § 12 Rn. 121. 
217 Vgl. Geiger, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 12 Rn. 44. 
218 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2017), S. 7; Anlage 42. 
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nach Anrechnung von EK und Vermögen der Kinder ergibt sich nach  

§ 6a IV BKGG der Gesamt-KiZ.  

Ausgehend vom Gesamt-KiZ wird EK und Vermögen der Eltern angerechnet, wo-

für zunächst der Gesamtbedarf der Eltern nach § 6a V BKGG bestimmt wird. Dieser 

kann bis auf die KdU aus der vorherigen Bedarfsfeststellung übernommen werden. 

Die KdU berechnen sich nach § 6a V 3 BKGG abweichend vom Kopfteilprinzip, 

nach dem ausgewiesenen Anteil im 12. Existenzminimumbericht der Bundesregie-

rung. Der prozentuale Anteil bei Alleinerziehenden mit einem Kind von 77 % und 

bei Paaren mit zwei Kindern von 71 %, wird an den tatsächlichen Unterkunftsauf-

wendungen abgezogen.219 Diese Abweichung vom Kopfteilprinzip bewirkt eine 

Bedarfserhöhung, sodass ggf. ein höherer KiZ möglich ist, da nach § 6a VI 1 BKGG 

nur bedarfsübersteigendes EK und Vermögen anzurechnen ist. 

 

Die Anrechnung von EK und Vermögen der Eltern entspricht im Wesentlichen den 

bereits erläuterten Grundzügen der §§ 11 ff. SGB II. Lediglich folgende Unter-

schiede sind anzuwenden. Das Erwerbs-EK der Eltern ist regelmäßig um alle Frei-

beträge für erwerbsfähige Lb. nach § 11b II, III SGB II zu bereinigen. Hierbei er-

höht sich der Erwerbstätigenfreibetrag aus § 11b III 3 SGB II auf 1.500 €, da zu-

meist die Voraussetzung der BG mit einem Kind vor Vollendung des 18. Lebens-

jahres erfüllt wird. Bedarfsübersteigendes Erwerbs-EK der Eltern wird nach 

§ 6a VI 3 BKGG ebenfalls nur zu 45 % angerechnet. Nach Satz 4 mindert restliches 

EK, wie u. a. Mieteinkünfte den KiZ um 100 %. Wenngleich vermutet werden 

kann, dass die Überschreitung des Gesamtbedarfs nach § 6a VI 2 BKGG auf Er-

werbs-EK zurückgeht, sodass regelmäßig 45 % anzurechnen sind. Ausgenommen, 

wenn andere anrechenbare EK-Arten oder anrechenbares Vermögen höher sind als 

der Gesamtbedarf der Eltern. Zusätzlich kann nach § 6 I Nr. 1 ALG II-V unter Um-

ständen von jeglichem EK ein pauschaler Betrag i. H. v. 30 € abgezogen werden.220  

 
219 Vgl. Münzner, in: Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 6a BKGG Rn.  

     45. 
220 Vgl. Hannes, in: BeckOK Sozialrecht, § 6 ALG II-V Rn. 5. 
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Diesem Abzugsbetrag geht bei Erwerbs-EK der Betrag i. H. v. 100 € nach 

§ 11b II SGB II vor, sodass die praktische Relevanz des § 6 I Nr. 1 ALG II-V le-

diglich bei anderweitigem EK liegt.221 

Die Anrechnung des Vermögens der Eltern entspricht ebenfalls den zuvor erläuter-

ten Grundzügen des § 12 SGB II. Lediglich die Höhe des Grundfreibetrags nach 

§ 12 II 1 Nr. 1 SGB II beträgt pro vollendetem Lebensjahr 150 €, mind. jedoch 

3.100 €. Zudem wird der offene Freibetrag des Kindes nach § 12 II 1 Nr. 4 SGB II 

den Eltern übertragen. Letztlich wird bedarfsübersteigendes Vermögen der Eltern 

zu 100 % am Gesamt-KiZ angerechnet.222 Nach Berechnung aller vorausgehenden 

Schritte ergibt sich der Zahlbetrag des KiZ. Dieser wird jedoch nur gewährt, wenn 

keine Hilfebedürftigkeit i. S. d. § 9 SGB II nach § 6a I Nr. 3 1 BKGG besteht. Hier-

für wird der Gesamtbedarf der Familie deren Gesamt-EK, dem KiG223 sowie dem 

berechneten KiZ gegenübergestellt. Ein Anspruch auf KiZ besteht nur, wenn die 

Summe der Einkünfte, die Summe des Gesamtbedarfs übersteigt. Falls diese Vo-

raussetzung nicht erfüllt wird, kann der erweitere Zugang nach § 6a 1a BKGG ge-

prüft werden oder auf SGB II Leistungen verwiesen werden. 

Diese theoretische Darstellung der Berechnung des KiZ soll anhand der folgenden 

Beispiele veranschaulicht werden. 

 

5.3.3  Probeberechnung des Kinderzuschlags  

Die Probeberechnung des KiZ soll das Familien-EK zuzüglich des KiZ und KiG 

vor und nach dem StaFamG darstellen und mit der Armutsgefährdungsgrenze ver-

gleichen. Es ist zu prüfen, ob der KiZ zur Überschreitung der Armutsgefährdungs-

grenze beiträgt. Aufgrund der Komplexität des Berechnungsvorgangs wird eine 

vereinfachte Berechnung vorgenommen. Folgende Eventualitäten bleiben unbe-

rücksichtigt. Erstens wird übersteigendes EK der Eltern, welches kein Erwerbs-EK 

ist, nicht berücksichtigt. Zweitens scheidet eine vollständige Bedarfsdeckung durch 

eigenes EK eines Kindes oder Geschwisterkindes aus, da dies zum Ausschluss aus 

 
221 Vgl. Renn/Wendtland, in: Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Teil 3.4.6 Rn. 178. 
222 Vgl. Familienkasse Direktion (2020), S. 41; Anlage 43. 
223 Vgl. Familienkasse Direktion (2020), S. 43; Anlage 44. 
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der BG innerhalb der Berechnung führen würde. Dabei wird KiG nicht als EK der 

Eltern angerechnet. Drittens bleibt Wohngeld innerhalb der Berechnung außer Be-

tracht. Viertens sind die angegebenen EK-Werte als Durchschnittswerte des BMZ 

nach § 6a VIII 1 BKGG zu sehen. Fünftens bleibt die erweitere Zugangsmöglichkeit 

aus § 6a I a BKGG aufgrund der Befristung außer Betracht. 

 

Die Berechnung des KiZ erfolgt anhand ausgewählter fiktiver Familien, die Ziel-

gruppen des KiZ und Risikogruppen der Kinderarmut (vgl. Abschnitt 3.1/3.2.1) re-

präsentieren. Zwecks Vergleichbarkeit werden für beide Familien z. T. ähnliche 

Variablen wie bspw. Alter des Kindes, Wohnort und EK bzw. Vermögen der Eltern 

und Kinder gewählt. Die KdU richten sich in den Berechnungen nach der Größe 

des Wohnraums und dem Bundesland des Wohnsitzes. Hierfür wird die durch-

schnittliche Warmmiete pro qm2 des einzelnen Bundeslandes herangezogen.224 Im 

Folgenden werden „Familie A“ als geringverdienende Paarfamilie mit zwei Kin-

dern und „Familie B“ als alleinerziehender Elternteil mit einem Kind auftreten. 

 

Familie A hat Kinder im Alter von acht und 15 Jahren. Die Eltern, 35 und 37 Jahre 

alt, bewohnen mit diesen eine 85 qm2 große Mietwohnung in Baden-Württemberg. 

Die Familie erwartet in fünf Monaten ihr drittes Kind. Elternteil 1 verfügt über ein 

Bruttoerwerbs-EK i. H. v. 2.150 €. Dies entspricht knapp 70 % des Durchschnitts-

bruttoerwerbs-EK im Jahr 2019.225 Elternteil 2 verfügt aufgrund der Kinderbetreu-

ung und andauernder Schwangerschaft über ein Bruttoerwerbs-EK i. H. v. 1.000 €. 

Dies entspricht knapp 1/3 des Durchschnittsbruttoerwerbs-EK im Jahr 2019.226 Das 

achtjährige Kind 1 verfügt über kein anrechenbares EK. Das 15-jährige Kind 2 ver-

fügt aus einer geringfügigen Beschäftigung über 120 € pro Monat. Das Vermögen 

des Elternteils 1 beläuft sich auf insgesamt 7.000 € sowie des Elternteil 2 auf 

4.000 €. Dies entspricht zusammen knapp 1/5 des durchschnittlichen Bruttogeld-

vermögens eines Haushalts.227 Beide Kinder verfügen über ein Vermögen i. H. v. 

 
224 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018c); Anlage 45. 
225 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019c); Anlage 46. 
226 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019c); Anlage 46. 
227 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b); Anlage 47. 
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3.000 €. Dies entspricht zusammen knapp 10 % des durchschnittlichen Bruttogeld-

vermögens eines Haushalts.228  

 

Nach Feststellung der Bedarfe, Prüfung der Mindest-EK-Grenze, Anrechnung von 

EK und Vermögen der Kinder und Eltern sowie Prüfung der beseitigten Hilfebe-

dürftigkeit i. S. d. § 9 SGB II ergibt sich nach dem StaFamG ein KiZ i. H. v. 

294,59 €.229 Dies sind nahezu 70 % des Höchstbetrags des KiZ.  

 

Die Berechnung des KiZ vor dem StaFamG weicht in gewissen Punkten von den 

derzeitigen Schritten ab. EK der Kinder wird nach § 6a III BKGG a.F. in voller 

Höhe auf den KiZ angerechnet, während elterliches EK nach § 6a IV 6 BKGG a.F. 

zu 50 % angerechnet wird. Zudem muss die Leistungsberechtigung der Familie 

i. S. d. SGB II geprüft werden. Hierbei muss nach § 6a I Nr. 4 1 BKGG a.F. ohne 

den KiZ Hilfebedürftigkeit i. S. d. § 9 SGB II bestehen. Außerdem darf die Höchst-

EK- und Vermögensgrenze des § 6a I Nr. 3 BKGG a.F. nicht überschritten werden. 

Hierbei wird das nach dem SGB II ermittelte EK und Vermögen der Eltern dem 

Grenzbetrag gegenübergestellt.230 Der Grenzbetrag ergibt sich aus dem Gesamt-

KiZ sowie dem Gesamtbedarf der Eltern.231 Die Überschreitung des Grenzbetrags 

führt zum vollständigen Verlust des Anspruchs auf KiZ.  

 

Nach Durchführung der Berechnung ergibt sich vor dem StaFamG ein KiZ i. H. v. 

183,15 €.232 Obwohl die Abweichung des KiZ vor und nach dem StaFamG gering-

fügig erscheint, lässt sich eine Wechselwirkung zwischen der Höchstgrenze und der 

Vermeidung von Hilfebedürftigkeit i. S. d. § 9 SGB II beobachten. Das EK der El-

tern darf aufgrund der Höchstgrenze einen bestimmten Betrag nicht überschreiten. 

Im Gegenzug muss es eine gewisse Höhe erreichen, um zusammen mit dem EK des 

Kindes, dem KiZ und KiG die Hilfebedürftigkeit der Familie zu vermeiden. Hieraus 

ergibt sich eine geringe Spanne, in der das EK der Eltern liegen darf, um den An-

spruch auf KiZ zu wahren. Innerhalb der gewählten Variablen muss das 

 
228 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b); Anlage 47. 
229 Vgl. KiZ nach dem StaFamG Familie A; Anlage 48. 
230 Vgl. Silbermann, in: SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 6a BKGG Rn. 25. 
231 Vgl. Silbermann, in: SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 6a BKGG Rn. 34. 
232 Vgl. KiZ vor dem StaFamG Familie A; Anlage 49. 
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anrechenbare EK der Eltern zwischen 1.674 € und 1.732 € liegen, damit einerseits 

die Höchstgrenze nicht überschritten und andererseits Hilfebedürftigkeit vermieden 

wird.233 Falls das EK der Eltern lediglich um 1 € auf 1.733 € steigt, entfällt der KiZ 

i. H. v. 161,65 €. Somit hätte die Familie trotz Einkommenssteigerung insgesamt 

weniger Geld zur Verfügung. 

 

Es ist zu beobachten, dass die EK-Spanne größer wird je jünger die Kinder bzw. je 

geringer die Bedarfe der Familie sind. Bei zwei Kindern vor Vollendung des 5. Le-

bensjahres kann das anrechenbare EK der Eltern zwischen 1.444 € und 1.728 € be-

tragen, um den Anspruch auf KiZ zu wahren.234 Der Wohnort sowie die unter-

schiedlichen KdU haben einen geringen Einfluss auf die EK-Spanne, da diese den 

Gesamtbedarf der Eltern und somit die Höchstgrenze beeinflussen. Folglich waren 

einige Familien durch den vorherigen KiZ des § 6a BKGG a.F. schlechter gestellt. 

Das Ziel des KiZ, die Existenzsicherung des Kindes, ist bei einem derartig sensiblen 

Grenzbetrag verfehlt. 

 

Hinsichtlich der Existenzsicherung sind das Gesamt-EK der Familie und die Ar-

mutsgefährdungsgrenze zu vergleichen. Die Armutsgefährdungsgrenze, vervielfäl-

tigt mit dem Faktor der OECD-Skala (vgl. Abschnitt 2.1) für Familie A beträgt 

2.470,20 €.235 Vor dem StaFamG ergibt sich ein Gesamt-EK der Familie zuzüglich 

des KiZ und KiG von 2.277,15 €.236 Demnach liegt das EK weiterhin unter der 

Armutsgefährdungsgrenze, sodass die Kinder der Familie A weiterhin von Kinder-

armut betroffen sind. Das Gesamt-EK der Familie nach dem StaFamG beträgt 

2.438,59 €.237 Obwohl die Armutsgefährdungsgrenze ebenfalls unterschritten wird, 

ist das EK nahezu 150 € näher an dem Grenzbetrag als vor dem StaFamG. Wenn-

gleich die Erhöhung des KiG ebenso dazu beiträgt. Somit kann der KiZ bei Familie 

A zwar keine Überschreitung der Armutsgefährdungsgrenze herbeiführen, aber zu-

mindest die Lücke zum Grenzbetrag verringern.  

 
233 Vgl. EK-Spanne vor dem StaFamG Familie A; Anlage 50. 
234 Vgl. EK-Spanne vor dem StaFamG Familie A (1); Anlage 51. 
235 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019b); Anlage 8. 
236 Vgl. KiZ vor dem StaFamG Familie A; Anlage 49. 
237 Vgl. KiZ nach dem StaFamG Familie A; Anlage 48. 
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Neben Familie A tritt Familie B. Diese besteht aus einem 35-jährigen alleinerzie-

henden Elternteil und einem achtjährigen Kind. Familie B bewohnt in Baden-Würt-

temberg eine 60 qm2 große Mietwohnung. Der Elternteilt arbeitet aufgrund der Kin-

dererziehung in Teilzeit und verdient 1.500 € brutto. Dies entspricht 50 % des 

Durchschnittsbruttoerwerbs-EK im Jahr 2019.238 Das EK des Kindes besteht aus 

Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils i. H. v. 309 €. Dies entspricht dem Be-

trag der Düsseldorfer Tabelle in EK-Stufe eins nach Abzug des hälftigen KiG als 

Mindestunterhalt des Kindes.239 Der Elternteilt verfügt über ein Vermögen von 

6.000 €. Dies entspricht 1/10 des durchschnittlichen Bruttogeldvermögens eines 

Haushalts.240 Das Kind weist ein Vermögen von 3.000 € auf. Dies entspricht 5 % 

des durchschnittlichen Bruttogeldvermögens eines Haushalts.241 Nach Durchfüh-

rung der Berechnung ergibt sich nach dem StaFamG ein KiZ von 65,95 €.242 Es 

verbleibt aufgrund der Unterhaltszahlungen, die zu 45 % angerechnet werden, le-

diglich 1/3 des Höchstbetrags des KiZ. 

Die Berechnung des KiZ vor dem StaFamG kann nach Anrechnung des EK des 

Kindes abgebrochen werden. Die Unterhaltszahlung i. H. v. 309 € wird nach 

§ 6a III 1 BKGG a.F. zu 100 % angerechnet, sodass kein Zahlbetrag verbleibt.243 

Für diese beispielhafte Familie B mit einem achtjährigen Kind wurde bereits die 

niedrigste Stufe der Düsseldorfer Tabelle herangezogen. Selbst wenn kein Unter-

halt, sondern Unterhaltsvorschuss bezogen wird, ergibt sich für ein achtjähriges 

Kind nach § 2 UhVorschG ein Betrag von 212 €, sodass ebenfalls kein Zahlbetrag 

des KiZ verbleibt.244 Somit bleiben dem Kind nicht nur der KiZ, sondern u. a. auch 

Leistungen des BuT nach § 6b BKGG verwehrt.  

Der Vergleich der Armutsgefährdungsgrenze und dem Gesamt-EK der Familie zu-

züglich KiZ und KiG kann bei nicht vorhandenem Zahlbetrag des KiZ vor dem 

StaFamG entfallen.  

 
238 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019c); Anlage 46. 
239 Vgl. Düsseldorfer Tabelle (2019); Anlage 52. 
240 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b); Anlage 47. 
241 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b); Anlage 47. 
242 Vgl. KiZ nach dem StaFamG Familie B; Anlage 53. 
243 Vgl. KiZ vor dem StaFamG Familie B; Anlage 54. 
244 Vgl. Verband alleinerziehender Mütter und Väter (2019); Anlage 55. 
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Nach dem StaFamG wird die Armutsgefährdungsgrenze von 1.396,20 €245 vom Ge-

samt-EK der Familie B i. H. v. 1.463,95 €246 überschritten. Diese Überschreitung 

geht nahezu vollständig auf die Bewilligung des KiZ zurück. Somit kann der KiZ 

zumindest bei Alleinerziehenden, trotz Unterhaltszahlungen zu einem Abstand zur 

Armutsgefährdungsgrenze führen.  

Folglich zeigt sich, dass der KiZ nach dem StaFamG mitunter zum Übertritt der 

Armutsgefährdungsgrenze beiträgt. Deshalb ist dieser in Einzelfällen zur Vermei-

dung von Kinderarmut geeignet. Diese Geeignetheit hängt im hohen Maße vom EK 

des Kindes und der Eltern ab, weswegen keine allgemeingültige Aussage für alle 

KiZ-Berechtigten getroffen werden kann. Die Bedeutung der Variable des EK des 

Kindes und der Eltern hat der Gesetzgeber erkannt. Dies wurde durch die überwie-

gend EK-bezogenen Änderungen des KiZ beim StaFamG deutlich. Durch die An-

rechnungserleichterungen sowie dem Wegfall der Höchstgrenze können die einzel-

nen Familienmitglieder sowohl ein höheres als auch flexibleres EK erzielen, ohne 

einen vollständigen Verlust des KiZ zu befürchten. Flächendeckend wird der KiZ 

Kinderarmut nicht verhindern können. Der KiZ hat nicht das Überschreiten der Ar-

mutsgefährdungsgrenze, sondern die Sicherung des sächlichen Existenzminimum 

des Kindes zum Ziel. Aufgrund der unterschiedlichen Bezugspunkte von Armuts-

gefährdung und Existenzminima, kann trotz Deckung des Existenzminimums durch 

Bezug des KiZ, eine Armutsgefährdung des Kindes bzw. der Familie bestehen.  

 

5.4 Kritische Reflexion des Starke-Familien-Gesetzes 

Nach Erläuterung des BuT und KiZ sollen die einzelnen Änderungen des StaFamG 

kritisch hinterfragt werden. Zunächst werden positive Aspekte aufgezeigt. Zum ei-

nen ist die Dynamisierung des KiZ positiv zu bewerten. Hinsichtlich der Deckung 

des sächlichen Existenzminimums des Kindes erscheint ein dynamischer Betrag 

angemessen, um eine systematische Unterdeckung dessen zu vermeiden. Zum an-

deren erweist sich die erleichterte Anrechnung von jeglichem EK des Kindes als 

positiv. Durch die EK-Anrechnung von 45 % wird der KiZ einerseits nicht 

 
245 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019b); Anlage 8. 
246 Vgl. KiZ nach dem StaFamG Familie B; Anlage 53. 
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vollständig durch die Unterhaltszahlungen aufgezehrt. Andererseits wird dem Kind 

in späteren Lebensjahren ein geringes Erwerbs-EK ermöglicht. Insbesondere für 

Alleinerziehende, deren Kinder regelmäßig Unterhaltszahlungen erhalten, bietet 

dies nahezu erstmalig die Möglichkeit auf einen regelmäßigen KiZ.  

 

Darüber hinaus werden kostenfreie Angebote des BuT für Leistungsträger und Be-

rechtigte positiv bewertet. Zum einen entsteht für den Leistungsträger ein geringe-

rer Verwaltungsaufwand, da keine ausstehenden Beitragszahlungen geprüft werden 

müssen. Zum anderen ergibt sich für Berechtigte aus kostenfreien Leistungen eine 

niedrigere Hemmschwelle zur Inanspruchnahme. Ähnlich wirkt, die zeitgleiche 

Antragsstellung von SGB II Leistungen und dem BuT, mit Ausnahme der Lernför-

derung. Dies begünstigt eine Antragsstellung von Berechtigten, die zuvor aufgrund 

eines höheren Aufwands abgewandt waren. 

 

Weiter ist der feste BMZ von sechs Kalendermonaten nach § 6a VIII 1 BKGG po-

sitiv zusehen. Zuvor wurde ein Durchschnittswert des nachgewiesenen EK zu-

grunde gelegt, der nach Ablauf des BWZ ggf. korrigiert wurde, sodass Rückforde-

rungen aufgrund einer Überzahlung entstanden sind.247 Hieraus folgte keine ver-

lässliche finanzielle Planung des Haushalts. Daher gibt der feste BMZ, Familien 

eine höhere finanzielle Sicherheit.  

 

Überaus positiv ist der Wegfall der Höchst-EK- und Vermögensgrenze nach 

§ 6a I Nr. 4 BKGG a.F. zu sehen. Die Probeberechnung der Familie A hat gezeigt, 

dass sich aus dieser Regelung lediglich eine geringe EK-Spanne ergab, die voraus-

sichtlich häufig zu einer Ablehnung des Antrags geführt hat. Der Wegfall führt 

demnach zu einer höheren EK-Spanne, die den KiZ und ein erhöhtes EK ermög-

licht. Daneben trägt deren Wegfall zu einer höheren Transparenz und Verständlich-

keit der Berechnung des KiZ bei, da das komplexe Wechselspiel zwischen dem 

Grenzbetrag und der Hilfebedürftigkeitsprüfung des SGB II entfällt.  

 

 
247 Vgl. Silbermann, in: SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 6a BKGG Rn. 68 f. 
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Neben den positiven Aspekten weist das StaFamG einige Kritikpunkte auf. Einer-

seits erscheint fraglich, weshalb der Antrag auf das BuT nach § 6b BKGG nicht im 

Antrag auf KiZ nach § 6a BKGG inkludiert ist. Diese Kombination wird seit dem 

StaFamG für ALG II und das BuT aus dem SGB II eingesetzt. Eine äquivalente 

Regelung für das BKGG wurde unterlassen, obwohl diese Regelungslücke erkannt 

wurde.248 Zwar lässt sich dies begründen, indem auf die unterschiedlichen Leis-

tungsträger des KiZ und BuT nach § 7 BKGG verwiesen wird. Allerdings erscheint 

dies nur bedingt nachvollziehbar, da die Berechnung des KiZ überwiegend an die 

Regelungen des SGB II angelehnt ist. Somit könnte bei Berechnung des KiZ um-

gehend erkannt werden, ob ein Anspruch auf Leistungen des BuT besteht. Darauf-

hin könnte entweder ein Hinweis an die Berechtigten oder eine Weiterleitung des 

Antrags, nach vorheriger Zustimmung der Berechtigten, an den zuständigen Leis-

tungsträger des BuT nach § 7 III BKGG erfolgen. Diese Änderung könnte unter 

Umständen zu einer höheren Inanspruchnahme des BuT beitragen, sodass die Bil-

dungs- und Teilhabebedarfe von bedürftigen Kindern gedeckt wären.  

 

Ferner wirft der erweitere Zugang zum KiZ nach § 6a I a BKGG ungeklärte Fragen 

auf. Der fehlende Betrag von max. 100 € zur Deckung der Hilfebedürftigkeit nach 

§ 9 SGB II soll durch die EK-Absetzbeträge des § 11b SGB II i. H. v. von mind. 

100 € ausgeglichen werden.249 Diese Begründung erscheint nicht vollkommen 

schlüssig. Der KiZ soll zur Existenzsicherung des Kindes herangezogen werden. 

Eine Unterschreitung dessen soll durch ohnehin gewährte Freibeträge ausgeglichen 

werden. Der Zweck von Freibeträgen auf Erwerbs-EK dient nicht der Existenzsi-

cherung, sondern der Setzung von Erwerbsanreizen sowie der Möglichkeit das ver-

bleibende EK für individuelle Positionen einzusetzen. Des Weiteren wird der er-

weiterte Zugang damit begründet, dass der KiZ, trotz Unterdeckung des Existenz-

minimums des Kindes, besser sei als keine Leistung.250 Dieser Begründung kann 

nicht gefolgt werden. Der Anspruch einer Transferleistung sollte die Deckung des 

Existenzminimums sein (vgl. Abschnitt 3.2.2) und nicht dessen systematische 

 
248 Vgl. BT-Drucksache 19/8613, S. 19. 
249 Vgl. BT-Drucksache 19/7504, S. 45. 
250 Vgl. BT-Drucksache 19/7504, S. 45. 
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Unterschreitung. Die Gewährung einer Leistung deren existenzsichernder An-

spruch offensichtlich nicht laufend erfüllt wird bleibt zumindest fragwürdig. 

 

Darüber hinaus erscheint die Verfahrensweise bei Evaluation der befristeten Rege-

lung des erweiterten Zugangs fragwürdig. Die Regelung ist nach § 20 II BKGG bis 

zum 31. Dezember 2023 zu evaluieren. Bei unzureichendem Erfolg bzw. keiner 

beträchtlichen Inanspruchnahme des erweiterten Zugangs wird die Regelung kraft 

Gesetzes aufgehoben.251 Bei erfolgreicher Etablierung der Zugangsmöglichkeit 

muss die Befristung gesetzlich aufgehoben werden.252 Dem Grunde nach sind be-

fristete Regelungen positiv zu bewerten. Durch Prüfung der Effektivität der Rege-

lung kann ggf. eine Reduktion der Kosten oder eine Anpassung der inhaltlichen 

Ausgestaltung vorgenommen werden. Es ist jedoch nicht ersichtlich, weshalb bei 

einem positiven Ergebnis der Evaluation, eine erneute Abstimmung der gesetzge-

benden Organe notwendig ist, während bei einem negativen Ergebnis der Evalua-

tion ein Wegfall kraft Gesetzes vorgesehen ist. Kritisch ist, dass weder die Haus-

haltslage noch die politische Ausrichtung der zukünftigen Regierungskoalition ab-

sehbar sind, weshalb die erneute Abstimmung von diesen Umständen beeinflusst 

wird. Somit verschiebt der jetzige Gesetzgeber die Verantwortung für eine endgül-

tige Entscheidung auf die nachfolgende Gesetzgebung. Weder die Regierungskoa-

lition in dem Gesetzesentwurf noch die Oppositionsparteien in Änderungsanträ-

gen253 haben hierzu Stellung genommen, weswegen der erweiterte Zugang, unab-

hängig von seinem kritikwürdigen Inhalt, keine sichere Anspruchsgrundlage für be-

troffene Familien bzw. Kinder darstellt. 

Zuletzt erscheint fraglich, weshalb die Regelung des Mittagessens nach 

§ 28 VI SGB II seit dem StaFamG zwar kostenfrei ist, jedoch weiter unter dem As-

pekt der schulischen Gemeinschaft steht. Dies schließt eine Kostenübernahme in-

nerhalb kommunaler Förderungseinrichtungen weiterhin aus. Die Bedingung der 

schulischen Gemeinschaft soll schulische Exklusion verhindern (vgl. Abschnitt 

5.2.2). Von Kinderarmut betroffene Kinder erfahren jedoch ebenso außerschulische 

 
251 Vgl. BT-Drucksache 19/8613, S. 16. 
252 Vgl. BT-Drucksache 19/8613, S. 16. 
253 Vgl. BT-Drucksache 19/7451., sowie BT-Drucksache 19/8615. 
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Exklusion (vgl. Abschnitt 4.2). Diese behindert zwar ggf. nicht den Bildungspro-

zess des Kindes aber seine Möglichkeit der gesellschaftlichen Integration.  

 

Wenngleich das StaFamG in einzelnen Aspekten unvollständig erscheint, lässt sich 

insgesamt eine Verbesserung des BuT und KiZ festhalten. Besonders die Verände-

rung der EK-Anrechnung des KiZ erzielte eine nachhaltige Verbesserung der Leis-

tung. Das Ziel des StaFamG, Alleinerziehende und Familien mit geringem EK zu 

stärken, kann somit zumindest teilweise erreicht werden. Durch das StaFamG wur-

den Leistungen unbürokratischer gestaltet, sodass die Inanspruchnahme nicht von 

dessen Komplexität abhängt. Durch kostenfreie Leistungen, die Direktabrechnung 

des Schulträgers bei Ausflügen oder die integrierte Antragsstellung von ALG II und 

BuT wurden bürokratische Hemmnisse beseitigt.  

 

6 Fazit 

Nach einer Gesamtbetrachtung von Kinderarmut in Deutschland und den dazuge-

hörigen familienpolitischen Leistungen im Lichte des StaFamG lassen sich fol-

gende Positionen zusammenfassend festhalten.  

 

Der existenzsichernde Anspruch von Kindern aus dem Sozialstaatsgebot des 

Art. 20 I GG i. V. m. Art. 1 I GG wird bei denjenigen, die von Kinderarmut betrof-

fen sind, nur teilweise erfüllt. Es zeigte sich, dass die ursächlichen Faktoren für 

Kinderarmut, aufgrund mehrerer Bezugspunkte zusammenhängen und sich ggf. ge-

genseitig beeinflussen. Insbesondere die Erwerbstätigkeit der Eltern zeigte sich als 

ambiger Faktor. Einerseits trat diese bei hohem Arbeitsumfang und ausreichender 

Entlohnung als bedeutsamster Schutzfaktor vor Kinderarmut auf.  

 

Andererseits erwies sich eine Erwerbstätigkeit in vornehmlich atypischen Beschäf-

tigungen mit geringem Arbeitsumfang und geringer Entlohnung als potenzielle Ur-

sache für Kinderarmut. Neben der Erwerbstätigkeit erschien das Bildungsniveau 

der Eltern als Bezugspunkt zwischen allen ursächlichen Faktoren.  
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Das Bildungsniveau beeinflusst sowohl die Erwerbstätigkeit als auch eine potenzi-

elle Erwerbslosigkeit der Eltern und somit mittelbar die materielle Situation des 

Kindes. Während Kinderarmut als materielle Armut verstanden wird, zeigten sich 

vorwiegend immaterielle Auswirkungen. Das Bildungsniveau der Eltern erwies 

sich neben seiner Ursächlichkeit, als indirekte Belastung des Bildungsprozesses des 

Kindes. Innerhalb der Untersuchung von bildungsbezogenen Auswirkungen der 

Kinderarmut, ließ sich die Reproduktion des Bildungsniveaus der Eltern auf jenes 

der Kinder erkennen, was z. T. auf ökonomische Entscheidungen der Eltern zurück-

zuführen war. Somit können besonders unter dem bildungsbezogenen Aspekt län-

gerfristige Auswirkungen erwartet werden. 

 

Anhand der Analyse von familienpolitischen Leistungen, die durch das StaFamG 

geändert wurden, konnte beobachtet werden, dass überwiegend EK-Anrechnung, 

Leistungshöhe und verfahrensrechtliche Vorschriften angepasst wurden. Während 

die steigende Höhe der Leistungen oder der Wegfall von Eigenbeteiligungen ein 

Sparpotenzial der Familie zuließ, zielten die verfahrensrechtlichen Änderungen auf 

eine Vereinfachung der Inanspruchnahme ab. Beim Ausweis der statistischen Inan-

spruchnahme des BuT ergab sich aufgrund der andauernden Umstände lediglich 

eine verzerrte, nicht repräsentative Darstellung der Daten, weshalb eine abschlie-

ßende Konklusion nicht möglich ist.  

In Anbetracht der ersten Ausgangsfrage, inwiefern sich familienpolitische Leistun-

gen auf Kinderarmut auswirken, erschien bereits deren grundlegende Struktur prob-

lematisch. Familienpolitische Leistungen wie das BuT und der KiZ setzen nicht an 

den Ursachen, sondern den Auswirkungen der Kinderarmut an. Diese zielen auf 

eine Reduktion derer ab, sodass Kinderarmut zwar vermindert aber nicht verhindert 

werden kann.  

Obwohl die Risikogruppen von Kinderarmut als Zielgruppen der Leistungen be-

nannt werden, ändert dies nichts daran, dass eine Ursachenbekämpfung als nach-

haltiger Ansatz nicht verfolgt wird. Hinsichtlich der Erwerbsbezogenheit der Ursa-

chen müssten arbeitsmarktbezogene Maßnahmen angewandt werden, die insbeson-

dere atypische Beschäftigungsverhältnisse betreffen würden. Inwiefern flexiblere 

Arbeitszeitmodelle, verlässliche Ansprüche auf Reduktion und Erhöhung der 
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Arbeitszeit sowie eine stärkere Zusammenarbeit der zuständigen Bundesministe-

rien zur Vermeidung von Kinderarmut beitragen würde, ist in weiteren Untersu-

chungen zu beleuchten. Trotz dieser kritischen Ansicht sind Geldleistungen ein uni-

versales Mittel, um bestimmte Auswirkungen zu beseitigen. 

 

Hinsichtlich der zweiten Ausgangsfrage, inwiefern der überarbeitete KiZ sich ef-

fektiv auf Kinderarmut auswirkt, zeichnet sich ein positives Ergebnis ab. Anhand 

der vergleichenden Berechnung des KiZ sowie dessen Änderung durch das 

StaFamG war eine Verbesserung des Haushalts-EK der Familien festzustellen.  

Vor dem StaFamG existierte eine eingeschränkte Anwendungsmöglichkeit des 

KiZ, die aufgrund von restriktiven Voraussetzungen vereinzelt keinen Anspruch 

begründete. Die Berechnung des KiZ vor dem StaFamG zeigte, dass die Armutsge-

fährdungsgrenze in keinem Fall überschritten wurde, weswegen eine Ungeeignet-

heit des vorherigen KiZ zur Verminderung von Kinderarmut vermutet werden kann.  

Anders zeigte sich der KiZ nach dem StaFamG. Durch Wegfall von bestimmen 

Voraussetzungen sowie Änderungen der EK-Anrechnung konnte zumindest in bei-

den Beispielsfällen ein Zahlbetrag erzielt werden. Insgesamt trägt der veränderte 

KiZ zumindest zu einer Annäherung an die Armutsgefährdungsgrenze bei, sodass 

in konkreten Fällen sogar ein Haushalts-EK oberhalb der Armutsgefährdungs-

grenze erreicht werden kann. Somit trägt das StaFamG in Form des veränderten 

KiZ zur Verbesserung der materiellen Situation der Familie bei. Durch einen er-

höhten materiellen Rahmen der Familie, können kindbezogene Auswirkungen ab-

geschwächt werden, sodass der KiZ nach dem StaFamG zumindest teilweise zur 

Verminderung von Kinderarmut beiträgt.  
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